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Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und
Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin am
18. April 2018 die folgende Studien- und Prüfungsord-
nung des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissen-
schaften der Freien Universität Berlin für den Bachelor-
studiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften, das
60- und das 30-Leistungspunkte-Modulangebot China-
studien/Ostasienwissenschaften sowie das 30-Leis-
tungspunkte-Modulangebot Chinesisch im Rahmen an-
derer Studiengänge erlassen: *
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I. Allgemeiner Teil 

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des
Bachelorstudiengangs Chinastudien/Ostasienwissen-
schaften des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwis-
senschaften der Freien Universität Berlin (Bachelorstu-
diengang), des 60-Leistungspunkte-Modulangebots Chi-
nastudien/Ostasienwissenschaften im Rahmen anderer
Studiengänge (60-LP-Modulangebot) und des 30-Leis-
tungspunkte-Modulangebots Chinastudien/Ostasienwis-
senschaften im Rahmen anderer Studiengänge (30-LP-
Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften)
sowie des 30-Leistungspunkte-Modulangebots Chine-
sisch (30-LP-Modulangeot Chinesisch) und in Ergän-
zung zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung der
Freien Universität Berlin (RSPO) Anforderungen und
Verfahren für die Erbringung von Studien- und Prüfungs-
leistungen  (Leistungen)  im  Bachelorstudiengang,  im

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 30. Mai 2018 bestätigt worden.
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60-LP-Modulangebot, im 30-LP-Modulangebot China-
studien sowie im 30-LP-Modulangebot Chinesisch.

§ 2 
Studienberatung und Studienfachberatung

(1) Die allgemeine Studienberatung wird von der
Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische
Beratung der Freien Universität Berlin durchgeführt.

(2) Die Studienfachberatung wird durch die Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer, die Lehrveran-
staltungen im Bachelorstudiengang anbieten, zu den re-
gelmäßigen Sprechstunden durchgeführt. Zusätzlich
steht mindestens eine studentische Hilfskraft beratend
zur Verfügung. 

§ 3
Prüfungsausschuss

Zuständig für die Organisation der Prüfungen und die
übrigen in der RSPO genannten Aufgaben ist der vom
Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und Kul-
turwissenschaften der Freien Universität Berlin für den
Bachelorstudiengang eingesetzte Prüfungsausschuss.

§ 4
Lehr- und Lernformen

(1) Im Rahmen des Lehrangebots werden folgende
Lehr- und Lernformen angeboten:
1. Einführungskurse (EK) führen auf der Grundlage von

exemplarischen Kenntnissen in grundlegende Fragen
und Zusammenhänge sowie methodische und theo-
retische Grundlagen ein. Sie dienen der Vermittlung
von für wissenschaftliches Arbeiten notwendigem
Grundwissen. Die vorrangigen Arbeitsformen sind
Diskussionen auf der Grundlage von Arbeitsaufträgen
aus dem Selbststudium sowie Gruppenarbeiten. Die
aktive Mitgestaltung der Kurse durch Studierende ist
möglich.

2. Seminare (S) dienen der Vermittlung von Kenntnissen
eines abgegrenzten Stoffgebietes und dem Erwerb
von Fähigkeiten, eine Fragestellung selbstständig zu
bearbeiten, die Ergebnisse darzustellen und kritisch
zu diskutieren. Die vorrangigen Arbeitsformen sind
Seminargespräche auf der Grundlage von Seminar-
mitteln, Fachliteratur und Quellen sowie die Gruppen-
arbeit.

3. Proseminare (PS): Proseminare dienen der Vermitt-
lung von grundlegenden Kenntnissen eines abge-
grenzten Stoffgebietes und der Einführung in die
Fähigkeit, eine Fragestellung selbstständig wissen-
schaftlich zu bearbeiten, die Ergebnisse darzustellen
und zu diskutieren. Ebenso werden Methoden wis-
senschaftlichen Arbeitens vermittelt und eingeübt.
Die vorrangigen Arbeitsformen sind Seminargesprä-

che auf der Grundlage von Seminarmitteln, Fachlite-
ratur und Quellen sowie die Gruppenarbeit.

4. Vertiefungsseminare (VS) dienen der gründlichen
Auseinandersetzung mit exemplarischen Themenbe-
reichen und der Einübung selbstständigen wissen-
schaftlichen Arbeitens. Die vorrangigen Arbeitsfor-
men sind Seminargespräche auf der Grundlage von
Seminarmitteln, vorzubereitender Lektüre von Fach-
literatur und Quellen, schriftlichen und/oder mündlich
vorzutragenden Arbeitsaufträgen sowie Gruppen-
arbeit.

5. Sprachpraktische Übungen (spÜ) dienen der Vermitt-
lung von anwendungsorientierten Kenntnissen eines
abgegrenzten Stoffgebietes und dem Erwerb von
praktischen Fähigkeiten, eine Aufgabe selbstständig
zu bearbeiten, die Ergebnisse darzustellen und kri-
tisch zu diskutieren. Die vorrangige Arbeitsform ist
das Üben von Arbeitstechniken, Praxis- oder Sprach-
kenntnissen. Die Lehrkraft leitet an und kontrolliert die
Tätigkeiten. Die Lehrform „Sprachpraktische Übung“
entspricht zu 50 % der Lehrform „Konversations-
übung“ und zu 50 % der Lehrform „Lektürekurs“ im
Sinne der Verordnung über die Kapazitätsermittlung,
die Curricularnormwerte und die Festsetzung von Zu-
lassungszahlen (Kapazitätsverordnung – KapVO).

6. Methodenübungen (MÜ) dienen der Einübung von
Methodenkenntnissen eines abgegrenzten Stoffge-
bietes und dem Erwerb von praktischen Fähigkeiten,
eine Aufgabe selbstständig mit den Methoden des
Faches zu bearbeiten.

7. Kolloquien (K) dienen der Vorstellung/Präsentation
aktueller eigener Forschungsergebnisse im Zusam-
menhang mit der Bachelorarbeit.

(2) Die Lehr- und Lernformen gemäß Abs. 1 können
in Blended-Learning-Arrangements umgesetzt werden.
Das Präsenzstudium wird hierbei mit elektronischen
Internet-basierten Medien (E-Learning) verknüpft. Dabei
werden ausgewählte Lehr- und Lernaktivitäten über die
zentralen E-Learning- Anwendungen der Freien Univer-
sität Berlin angeboten und von den Studentinnen und
Studenten einzeln oder in einer Gruppe selbstständig
und/oder betreut bearbeitet. Blended Learning kann in
der Durchführungsphase (Austausch und Diskussion
von Lernobjekten, Lösung von Aufgaben, Intensivierung
der Kommunikation zwischen den Lernenden und Leh-
renden) bzw. in der Nachbereitungsphase (Lernerfolgs-
kontrolle, Transferunterstützung) eingesetzt werden. 

§ 5
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1) Im Falle des Nichtbestehens dürfen die Bachelor-
arbeit einmal, sonstige studienbegleitende Prüfungsleis-
tungen dreimal wiederholt werden.

(2) Mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete
Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.
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II. Besonderer Teil

1. Abschnitt: 
Bachelorstudiengang Chinastudien/

Ostasienwissenschaften 

§ 6 
Qualifikationsziele 

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des Bache-
lorstudiengangs verfügen über breite wissenschaftliche
Fachkenntnisse zu China in den Bereichen Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft sowie Geschichte, Religion und
Kultur. Sie beherrschen die Grundlagen wissenschaft-
lichen Arbeitens und besitzen die Fähigkeit, chinabezo-
gene Erkenntnisse sachlich und sprachlich angemessen
darzustellen. Sie verfügen über aktive und passive Fer-
tigkeiten in der chinesischen Sprache, die nicht nur zur
Alltagskommunikation, sondern auch zur fachspezifi-
schen Analyse von Texten sowie Gesprächen auf der
Grundlage chinesischer Quellen und Materialien befähi-
gen. 

(2) Auf der Grundlage erworbener Sprachkenntnisse
und wissenschaftlicher Fertigkeiten können die Studen-
tinnen und Studenten Vorträge, Berichte und Analysen
zu unterschiedlichen Themen und Fragestellungen kon-
zipieren und anfertigen, wobei die problemorientierte
und kritisch reflektierende Erfassung des Forschungs-
gegenstandes auch unter Einbeziehung der Kategorie
Gender im Mittelpunkt steht. Sie sind überdies in der
Lage, einzelne Sitzungen innerhalb der Seminare zu ge-
stalten, Präsentationen zu erstellen und Diskussionen
als Moderatorin oder Moderator zu leiten. Chinaspezifi-
sche Inhalte und Themen können selbstständig erarbei-
tet und Ergebnisse adäquat präsentiert werden. Sie ver-
fügen über interkulturelle Kompetenzen, welche einen
wesentlichen Beitrag zur Berufsbefähigung (employabi-
lity) der Studentinnen und Studenten in einem internatio-
nalen Kontext leisten.

(3) Absolventinnen und Absolventen sind auf ein
breites Tätigkeitsfeld in verschiedenen auf China be-
zogenen Berufsfeldern vorbereitet. Dazu zählen ins-
besondere Arbeitsbereiche in Wirtschaft und Handel, in
Medien und Journalismus, in nationalen und internatio-
nalen Organisationen, im Verlagswesen, in Bildungs-
institutionen sowie in Museen und Wissenschaft. Darü-
ber hinaus sind sie für einen weiterführenden Masterstu-
diengang und nach erfolgreichem Eignungsfeststel-
lungsverfahren zur Promotion qualifiziert.

§ 7
Studieninhalte 

(1) Der Bachelorstudiengang befasst sich mit dem
modernen und gegenwärtigen China unter Berücksichti-
gung seiner historischen Entwicklung, die wahlweise
entweder aus sozialwissenschaftlicher oder kulturwis-
senschaftlicher Perspektive erschlossen wird. Einen be-

sonderen Raum nimmt dabei die Sprachausbildung ein.
In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung werden
spezifische china- und ostasienbezogene Fragestellun-
gen, Hilfsmittel, Techniken sowie die Geschichte der
Chinaforschung behandelt. Ebenso werden die Metho-
den und Theorien des Faches vermittelt.

(2) Das Studium der chinakundlichen Module in Ver-
bindung mit der Absolvierung des Ostasienmoduls be-
schäftigt sich mit der Geschichte, Kultur, Religion, Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft Chinas im ostasiatischen
Kontext und einer kritischen Reflexion. 

(3) In dem Studienbereich Chinastudien erfolgt eine
Schwerpunktsetzung auf die sozial- oder kulturwissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit China. In dieser
Phase des Studiums werden die Studentinnen und Stu-
denten auch an relevante theoretische Fragestellungen
und Methoden aus den Bereichen der Geschichts- und
Kulturwissenschaften bzw. der Politik- und Wirtschafts-
wissenschaften herangeführt und lernen diese auf den
Forschungsgegenstand China zu übertragen und anzu-
wenden.

§ 8
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Semester.

§ 9
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Im Bachelorstudiengang sind insgesamt Leistun-
gen im Umfang von 180 Leistungspunkten (LP) nachzu-
weisen. Der Bachelorstudiengang gliedert sich in:
1. das Kernfach im Umfang von 120 LP einschließlich

der Bachelorarbeit im Umfang von 10 LP,
2. den affinen Bereich im Umfang von 30 und
3. Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV)

im Umfang von 30 LP. 
(2) Im Kernfach sind drei Studienbereiche wie folgt zu

absolvieren: 
1. Studienbereich Spracherwerb im Umfang von 50 LP

a) Pflichtmodule: Folgende Module sind zu absolvie-
ren:
– Grundmodul: Chinesisch I (10 LP), 
– Grundmodul: Chinesisch II (10 LP), 
– Grundmodul: Chinesisch III (10 LP), 
– Grundmodul: Chinesisch IV (10 LP) und
– Aufbaumodul: Chinesisch I (5 LP).

b) Wahlpflichtmodule: Eines der folgenden zwei Mo-
dule ist zu wählen und zu absolvieren: 
– Aufbaumodul: Chinesisch II (5 LP) oder
– Modul: Vormodernes Chinesisch (5 LP). 
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2. Studienbereich Chinastudien im Umfang von 55 LP
a) Pflichtmodule: Folgende Module sind zu absolvie-

ren: 
– Einführungsmodul: Sozialwissenschaftliche

Chinaforschung (10 LP) und
– Einführungsmodul: Kulturwissenschaftliche

Chinaforschung (10 LP).
b) Wahlpflichtmodule: Jeweils eines der folgenden

zwei Module ist zu wählen und zu absolvieren: 
– Aufbaumodul: Sozialwissenschaftliche China-

forschung I (10 LP) oder
– Aufbaumodul: Kulturwissenschaftliche China-

forschung I (10 LP)
sowie
– Aufbaumodul: Sozialwissenschaftliche China-

forschung II (10 LP) oder
– Aufbaumodul: Kulturwissenschaftliche China-

forschung II (10 LP)
sowie
– Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Chi-

naforschung I (10 LP) oder
– Vertiefungsmodul: Kulturwissenschaftliche Chi-

naforschung I (10 LP)
sowie
– Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Chi-

naforschung II (5 LP) oder
– Vertiefungsmodul: Kulturwissenschaftliche

Chinaforschung II (5 LP).
3. Studienbereich Allgemeine Ostasienkunde im Um-

fang von 5 LP
– Modul: Ostasien (5 LP).
(2) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte

und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für
die Module des Bachelorstudiengangs die Modulbe-
schreibungen in der Anlage 1. 

(3) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
Bachelorstudiengang unterrichtet der exemplarische
Studienverlaufsplan in der Anlage 2.1.

§ 10 
Affiner Bereich

(1) Die Module des affinen Bereichs erweitern das
fachwissenschaftliche Spektrum. Zusammen mit den
Modulen des Kernfaches sollen die Module des affinen
Bereichs den Studentinnen und Studenten ein erweiter-

tes, aber in sich geschlossenes qualifikatorisches Profil
verschaffen.

(2) Die Module des affinen Bereichs und die darin er-
brachten Leistungen dürfen nicht mit Modulen und Leis-
tungen des Kernfaches oder des Studienbereichs der
ABV übereinstimmen.

(3) Wählbar sind Module der Fachbereiche und Zen-
tralinstitute der Freien Universität Berlin, sofern den Stu-
dentinnen und Studenten des Bachelorstudiengangs die
Wählbarkeit durch Beschluss des jeweils zuständigen
Organs zugesichert worden ist. Dies gilt für Module der
anderen Universitäten der Länder Berlin und Branden-
burg entsprechend. Der Katalog der wählbaren Module,
deren Ziele und Inhalte werden Studieninteressierten
sowie Studentinnen und Studenten rechtzeitig in geeig-
neter Weise bekannt gegeben. Besonders empfohlen
werden die Module aus den Regionalstudien, aus dem
Bereich der Geschichts- und Kulturwissenschaften so-
wie aus der Wirtschaftswissenschaft, Politikwissen-
schaft und Sozial- und Kulturanthropologie.

(4) Über Inhalte und Qualifikationsziele, Lehr- und
Lernformen, den zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen
der aktiven Teilnahme, die Regeldauer und die Ange-
botshäufigkeit informieren die jeweiligen Studienordnun-
gen, auf die mit Bekanntgabe der im affinen Bereich
wählbaren Module rechtzeitig und in geeigneter Form
hingewiesen wird.

§ 11
Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung

(1) Im Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung
(ABV) erwerben die Studentinnen und Studenten über
die fachwissenschaftlichen Studien hinaus eine breitere
wissenschaftliche Bildung und weitere berufsfeldbezo-
gene Kompetenzen zur Vorbereitung auf qualifikations-
adäquate, auch international ausgerichtete berufliche
Tätigkeiten nach dem Studium.

(2) Die Module des Studienbereichs ABV werden in
der Studienordnung und der Prüfungsordnung für den
Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung in Ba-
chelorstudiengängen der Freien Universität Berlin (StO-
ABV und PO-ABV) beschrieben.

(3) Der Studienbereich ABV umfasst ein obligatori-
sches Berufspraktikum sowie unterschiedliche Kompe-
tenzbereiche, die berufsrelevante Qualifikationsfelder
abdecken. Die Beratung zu den allgemeinen Regelun-
gen des Studienbereichs und die Unterstützung bei der
Wahl des Praktikums wird von der Studienfachberaterin
bzw. dem Studienfachberater in Verbindung mit der
ABV- Koordinationsstelle des Fachbereichs sowie dem
Career Service der Freien Universität Berlin durchge-
führt.

(4) Die Module des Studienbereichs ABV und darin
erbrachte Leistungen dürfen nicht mit Modulen und Leis-
tungen des Kernfaches und den gewählten Modulange-
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boten aus anderen fachlichen Bereichen übereinstim-
men.

§ 12
Auslandsstudium

(1) Den Studentinnen und Studenten wird ein Aus-
landsstudienaufenthalt dringend empfohlen. Nach Mög-
lichkeit soll dieser im chinesischen Sprachraum absol-
viert werden. Im Rahmen des Auslandsstudiums sollen
Leistungen erbracht werden, die für den Bachelorstu-
diengang anrechenbar sind. 

(2) Dem Auslandsstudium soll der Abschluss einer
Vereinbarung zwischen der Studentin oder dem Studen-
ten, der oder dem Vorsitzenden des für den Studien-
gang zuständigen Prüfungsausschusses sowie der zu-
ständigen Stelle an der Zielhochschule über die Dauer
des Auslandsstudiums, über die im Rahmen des Aus-
landsstudiums zu erbringenden Leistungen, die gleich-
wertig zu den Leistungen im Bachelorstudiengang sein
müssen, sowie die den Leistungen zugeordneten Leis-
tungspunkte vorausgehen. Vereinbarungsgemäß er-
brachte Leistungen werden anerkannt. 

(3) Es wird empfohlen, das Auslandsstudium wäh-
rend des dritten oder vierten Fachsemesters des Stu-
diengangs zu absolvieren. Das Institut für Sinologie/
Chinastudien unterstützt die Studentinnen und Studen-
ten während der Planung und Vorbereitung eines Aus-
landsstudienaufenthalts beratend.

(4) Daneben gibt es auch die Möglichkeit das inner-
halb des Studienbereichs ABV vorgesehene Berufs-
praktikum im Rahmen eines Auslandsaufenthaltes zu
absolvieren. Dazu berät ausführlich der Career Service.

§ 13
Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studentin
oder der Student in der Lage ist, eine Fragestellung aus
dem Gebiet der Chinastudien/Ostasienwissenschaften
nach wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu be-
arbeiten und die gewonnenen Ergebnisse schriftlich an-
gemessen darzustellen und zu bewerten. 

(2) Studentinnen und Studenten werden auf Antrag
zur Bachelorarbeit zugelassen, wenn sie bei Antrag-
stellung nachweisen, dass sie
1. im Bachelorstudiengang zuletzt an der Freien Univer-

sität Berlin immatrikuliert gewesen sind und
2. Module im Umfang von insgesamt mindestens 70 LP

im Kernfach des Bachelorstudiengangs, einschließ-
lich des Aufbaumoduls „Sozialwissenschaftliche
Chinaforschung I“ (10 LP) oder des Aufbaumoduls
„Kulturwissenschaftliche Chinaforschung I“ (10 LP),
absolviert haben.
(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit

sind Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzun-

gen gemäß Abs. 2 beizufügen, ferner die Bescheinigung
einer prüfungsberechtigten Lehrkraft über die Bereit-
schaft zur Übernahme der Betreuung der Bachelor-
arbeit. Der zuständige Prüfungsausschuss entscheidet
über den Antrag. Wird eine Bescheinigung über die
Übernahme der Betreuung der Bachelorarbeit gemäß
Satz 1 nicht vorgelegt, so setzt der Prüfungsausschuss
eine Betreuerin oder einen Betreuer ein.

(4) Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit
der Betreuerin oder dem Betreuer das Thema der
Bachelorarbeit aus. Thema und Aufgabenstellung müs-
sen so beschaffen sein, dass die Bearbeitung innerhalb
der Bearbeitungsfrist abgeschlossen werden kann. Aus-
gabe und Fristeinhaltung sind aktenkundig zu machen. 

(5) Die Bachelorarbeit soll etwa 9 000 Wörter umfas-
sen. Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt
12 Wochen. Sie kann in deutscher oder englischer Spra-
che abgefasst werden. War eine Studentin oder ein Stu-
dent über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten
aus triftigem Grund an der Bearbeitung gehindert, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss, ob die Bachelorarbeit
neu erbracht werden muss. Die Prüfungsleistung hin-
sichtlich der Bachelorarbeit gilt für den Fall, dass der
Prüfungsausschuss eine erneute Erbringung verlangt,
als nicht unternommen. 

(6) Die Bachelorarbeit wird von einem wissenschaft-
lichen Kolloquium begleitet. Es werden die Thesen und
Arbeitsfortschritte präsentiert und unter Anleitung durch
die Betreuerin oder den Betreuer reflektiert. Die Teil-
nahme am Kolloquium ist obligatorisch.

(7) Als Beginn der Bearbeitungszeit gilt das Datum
der Ausgabe des Themas durch den Prüfungsaus-
schuss. Das Thema kann einmalig innerhalb der ersten
zwei Wochen zurückgegeben werden und gilt dann als
nicht ausgegeben. Bei der Abgabe hat die Studentin
oder der Student schriftlich zu versichern, dass sie oder
er die Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel
benutzt hat. Die Bachelorarbeit ist in drei maschinen-
schriftlichen, gebundenen Exemplaren sowie in elektro-
nischer Form im Portable-Document-Format (PDF) ab-
zugeben. Die PDF-Datei muss den Text maschinenles-
bar und nicht nur grafisch enthalten; ferner darf sie keine
Rechtebeschränkung aufweisen.

(8) Die Bachelorarbeit ist innerhalb von vier Wochen
von zwei vom Prüfungsausschuss bestellten Prüfungs-
berechtigten mit einer schriftlichen Begründung zu be-
werten. Dabei soll die Betreuerin oder der Betreuer der
Bachelorarbeit eine oder einer der Prüfungsberechtigten
sein. Mindestens eine der beiden Bewertungen soll von
einer prüfungsberechtigten Lehrkraft sein, die am Insti-
tut für Sinologie/Chinastudien des Fachbereichs Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universi-
tät Berlin hauptberuflich tätig ist. 

(9) Die Bachelorarbeit ist bestanden, wenn die Note
für die Bachelorarbeit mindestens „ausreichend“ (4,0)
ist. 
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(10) Die Anrechnung einer Leistung auf die Bachelor-
arbeit ist zulässig und kann beim Prüfungsausschuss
beantragt werden. Voraussetzung für eine solche An-
rechnung ist, dass sich die Prüfungsbedingungen und
die Aufgabenstellung der vorgelegten Leistung bezüg-
lich der Qualität, des Niveaus, der Lernergebnisse, des
Umfangs und des Profils nicht wesentlich von den Prü-
fungsbedingungen und der Aufgabenstellung einer im
Bachelorstudiengang zu erbringenden Bachelorarbeit,
die das Qualifikationsprofil des Bachelorstudiengangs in
besonderer Weise prägt, unterscheidet.

§ 14
Studienabschluss

(1) Voraussetzung für den Studienabschluss ist, dass
die gemäß §§ 9 und 13 geforderten Leistungen erbracht
worden sind.

(2) Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, soweit
die Studentin oder der Student an einer Hochschule im
gleichen Studiengang oder in einem Modul, welches mit
einem der im Bachelorstudiengang zu absolvierenden
und bei der Ermittlung der Gesamtnote zu berücksichti-
genden Module identisch oder vergleichbar ist, Leistun-
gen endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleistungen
endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem schwe-
benden Prüfungsverfahren befindet.

(3) Dem Antrag auf Feststellung des Studienab-
schlusses sind Nachweise über das Vorliegen der Vor-
aussetzungen gemäß Abs. 1 und eine Versicherung bei-
zufügen, dass für die Person der Antragstellerin oder
des Antragstellers keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vor-
liegt. Über den Antrag entscheidet der zuständige Prü-
fungsausschuss. 

(4) Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der Hoch-
schulgrad Bachelor of Arts (B. A.) verliehen. Die Studen-
tinnen und Studenten erhalten ein Zeugnis und eine
Urkunde (Anlagen 3 und 4), sowie ein Diploma Supple-
ment (englische und deutsche Version). Darüber hinaus
wird eine Zeugnisergänzung mit Angaben zu den einzel-
nen Modulen und ihren Bestandteilen (Transkript) er-
stellt. Auf Antrag werden ergänzend englische Versio-
nen von Zeugnis und Urkunde ausgehändigt.

2. Abschnitt: 
60-LP-Modulangebot Chinastudien/

Ostasienwissenschaften

§ 15
Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung für das 60-LP-Modul-
angebot ist die Zulassung zu einem Bachelorstudien-
gang der Freien Universität Berlin, dessen Kernfach
nicht mehr als 90 LP umfasst, soweit dessen Kombinier-
barkeit mit dem 60-LP-Modulangebot nicht durch ander-
weitige Regelungen ausgeschlossen ist.

(2) Weitere Zugangsvoraussetzung für das 60-LP-
Modulangebot ist der Nachweis von Kenntnissen der
englischen Sprache auf der Niveaustufe B1 GER oder
einem gleichwertigen Kenntnisstand.

§ 16
Qualifikationsziele

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des 60-LP-
Modulangebots besitzen erweiterte wissenschaftliche
Fachkenntnisse zu China durch eine Spezialisierung in
den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft sowie
Geschichte, Religion und Kultur. Sie beherrschen
Grundkenntnisse der chinesischen Sprache, welche den
Einstieg in eine berufliche chinabezogene Tätigkeit im
In- oder Ausland erleichtern und dazu befähigen, ein-
fache Alltagskommunikation auf Chinesisch zu führen.
Ebenso sind die Studentinnen und Studenten mit den
Grundzügen der chinesischen Schrift vertraut und kön-
nen einfache Texte verstehen und anwenden.

(2) Die Absolventinnen und Absolventen haben im
Umgang mit den Grundlagen des modernen und gegen-
wärtigen China interkulturelle Kompetenz erworben, die
sie befähigt eine chinabezogene Tätigkeit auszuüben.

(3) Absolventinnen und Absolventen sind in Abhän-
gigkeit vom gewählten Kernfach auf ein Tätigkeitsfeld in
verschiedenen, auf China bezogenen Berufsfeldern vor-
bereitet. Dazu zählen ggf. begleitende Tätigkeiten in
Wirtschaft und Handel, in Medien und Journalismus, in
nationalen und internationalen Organisationen, im Ver-
lagswesen, in Bildungsinstitutionen sowie in Museen
und Wissenschaft.

§ 17 
Studieninhalte

(1) Gegenstand des 60-LP-Modulangebots ist das
moderne und gegenwärtige China unter Berücksichti-
gung seiner historischen Entwicklung, die wahlweise
entweder aus sozialwissenschaftlicher oder kulturwis-
senschaftlicher Perspektive erschlossen wird. Ausge-
richtet auf die definierten Studienziele teilt sich der
inhaltliche Umfang in die chinesische Sprachausbildung
und das fachlich-inhaltliche Studium auf. 

(2) Die Sprachausbildung ist für Lernende ohne Vor-
kenntnisse konzipiert und hat die komplexe Entwicklung
aller vier Sprachfähigkeiten und -fertigkeiten – Lesen,
Schreiben, Hören und Sprechen – zum Inhalt. Sie um-
fasst die Grundmodule Chinesisch I bis III. 

(3) In dem Studienbereich Chinastudien erfolgt eine
Schwerpunktsetzung auf die sozial- oder kulturwissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit China. In dieser
Phase des Studiums werden die Studentinnen und Stu-
denten auch an relevante theoretische Fragestellungen
und Methoden aus den Bereichen der Geschichts- und
Kulturwissenschaften bzw. der Politik- und Wirtschafts-
wissenschaften herangeführt und lernen diese auf den
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Forschungsgegenstand China zu übertragen und anzu-
wenden.

§ 18
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Das 60-LP-Modulangebot gliedert sich in die zwei
Studienbereiche Sprache und Chinastudien, die wie
folgt zu absolvieren sind: 

1. Studienbereich Spracherwerb im Umfang von 30 LP.
Es sind folgende Module zu absolvieren:

– Grundmodul: Chinesisch I (10 LP), 

– Grundmodul: Chinesisch II (10 LP) und 

– Grundmodul: Chinesisch III (10 LP).

2. Studienbereich Chinastudien im Umfang von 30 LP.
Aus den folgenden Varianten ist eine zu wählen und
zu absolvieren: 

a) Variante 1: Es sind folgende Module zu absolvie-
ren:

– Einführungsmodul: Sozialwissenschaftliche Chi-
naforschung (10 LP), 

– Einführungsmodul: Kulturwissenschaftliche Chi-
naforschung (10 LP) sowie

– Aufbaumodul: Sozialwissenschaftliche China-
forschung I (10 LP) oder 

– Aufbaumodul: Kulturwissenschaftliche China-
forschung I (10 LP)

b) Variante 2: Es sind folgende Module zu absolvie-
ren:

– Einführungsmodul: Sozialwissenschaftliche Chi-
naforschung (10 LP) und 

– Aufbaumodul: Sozialwissenschaftliche China-
forschung I (10 LP) und 

– Aufbaumodul: Sozialwissenschaftliche China-
forschung II (10 LP)

c) Variante 3: Es sind folgende Module zu absolvie-
ren:

– Einführungsmodul: Kulturwissenschaftliche Chi-
naforschung (10 LP) und 

– Aufbaumodul: Kulturwissenschaftliche China-
forschung I (10 LP) und 

– Aufbaumodul: Kulturwissenschaftliche China-
forschung II (10 LP).

(2) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für

die Module des 60-LP-Modulangebots die Modulbe-
schreibungen in der Anlage 1.

(3) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
60-LP-Modulangebot unterrichtet der exemplarische
Studienverlaufsplan in der Anlage 2.2.

3. Abschnitt: 
30-LP-Modulangebot Chinastudien/

Ostasienwissenschaften

§ 19 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzung für das 30-LP-Modul-
angebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften ist die
Zulassung zu einem Bachelorstudiengang der Freien
Universität Berlin, dessen Kernfach nicht mehr als
120 LP umfasst, soweit dessen Kombinierbarkeit mit
dem 30-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwis-
senschaften nicht durch anderweitige Regeln ausge-
schlossen ist.

(2) Weitere Zugangsvoraussetzung für das 30-LP-
Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften ist
der Nachweis von Kenntnissen der englischen Sprache
auf der Niveaustufe B1 GER oder einem gleichwertigen
Kenntnisstand.

§ 20
Qualifikationsziele

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des 30-LP-
Modulangebots Chinastudien/Ostasienwissenschaften
besitzen fachliche Spezialkenntnisse zu China durch
eine Spezialisierung in den Bereichen Politik, Wirtschaft,
Gesellschaft sowie Geschichte, Religion und Kultur.

(2) Die Absolventinnen und Absolventen haben im
Umgang mit den Grundlagen des modernen und gegen-
wärtigen China interkulturelle Kompetenz erworben, die
sie befähigt eine chinabezogene Tätigkeit auszuüben.

(3) Die Absolventinnen und Absolventen sind in Ab-
hängigkeit vom gewählten Kernfach auf ein Tätigkeits-
feld in verschiedenen, auf China bezogenen Feldern
vorbereitet. Dazu zählen ggf. begleitende Recherchen,
Diskussionen und Analysen in Literatur, Presse und
Medien zu chinabezogenen Themen.

§ 21
Studieninhalte

(1) Gegenstand des 30-LP-Modulangebots China-
studien/Ostasienwissenschaften ist das moderne und
gegenwärtige China unter Berücksichtigung seiner his-
torischen Entwicklung, die wahlweise entweder aus
sozialwissenschaftlicher oder kulturwissenschaftlicher
Perspektive erschlossen wird. Ausgerichtet auf die defi-
nierten Studienziele beschränkt sich der Inhalt auf das
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grundlegende und teilweise erweiterte chinawissen-
schaftliche Studium ohne Berücksichtigung der chinesi-
schen Sprache. 

(2) Der Studienbereich Chinastudien beinhaltet Ein-
führungen in die sozial- und kulturwissenschaftliche
Chinaforschung. Danach erfolgt eine Schwerpunktset-
zung auf die sozial- oder kulturwissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit China. In dieser Phase des Stu-
diums werden die Studentinnen und Studenten auch an
relevante theoretische Fragestellungen und Methoden
aus den Bereichen der Geschichts- und Kulturwissen-
schaften bzw. der Politik- und Wirtschaftswissenschaf-
ten herangeführt und lernen diese auf den Forschungs-
gegenstand China zu übertragen und anzuwenden.

§ 22
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Im Rahmen des 30-LP-Modulangebots China-
studien/Ostasienwissenschaften sind folgende Module
zu absolvieren: 

1. Pflichtmodule: Es sind folgende zwei Module zu ab-
solvieren: 

– Einführungsmodul Kulturwissenschaftliche China-
forschung (10 LP) und

– Einführungsmodul Sozialwissenschaftliche China-
forschung (10 LP).

2. Wahlpflichtmodule: 

Eines der folgenden vier Aufbaumodule ist zu wählen
und zu absolvieren: 

– Aufbaumodul: Sozialwissenschaftliche Chinafor-
schung I (10 LP),

– Aufbaumodul: Kulturwissenschaftliche Chinafor-
schung I (10 LP),

– Aufbaumodul: Sozialwissenschaftliche Chinafor-
schung II (10 LP) oder

– Aufbaumodul: Kulturwissenschaftliche Chinafor-
schung II (10 LP).

(2) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für
die Module des 30-LP-Modulangebots Chinastudien/
Ostasienwissenschaften die Modulbeschreibungen in
der Anlage 1.

(3) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
30-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissen-
schaften unterrichtet der exemplarische Studienver-
laufsplan in der Anlage 2.3.

4. Abschnitt: 
30-LP-Modulangebot Chinesisch

§ 23 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zugangsvoraussetzungen für das 30-LP-Modul-
angebot Chinesisch ist die Zulassung zu einem Bache-
lorstudiengang der Freien Universität Berlin, dessen
Kernfach nicht mehr als 120 LP umfasst, soweit dessen
Kombinierbarkeit mit dem 30-LP-Modulangebot nicht
durch anderweitige Regeln ausgeschlossen ist.

(2) Weitere Zugangsvoraussetzung für das 30-LP-
Modulangebot Chinesisch ist der Nachweis von Kennt-
nissen der englischen Sprache auf der Niveaustufe B1
GER oder einem gleichwertigen Kenntnisstand.

§ 24
Qualifikationsziele

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des 30-LP-
Modulangebots Chinesisch besitzen Grundkenntnisse
der chinesischen Sprache und können einfache Alltags-
kommunikation auf Chinesisch führen. Ebenso erwer-
ben sie Grundkenntnisse in der chinesischen Schrift und
sind in der Lage, einfache Texte zu lesen. Sie erreichen
eine der Niveaustufe A2 GER entsprechende Sprach-
kompetenz. 

(2) Sie verfügen in der Kommunikation über inter-
kulturelle Kompetenzen. 

(3) Absolventinnen und Absolventen sind in Abhän-
gigkeit vom gewählten Kernfach auf den Einstieg in
Tätigkeiten in verschiedenen, auf China bezogenen Be-
reichen vorbereitet.

§ 25
Studieninhalte

(1) Gegenstand des 30-LP-Modulangebots Chine-
sisch ist die Auseinandersetzung mit der gesprochenen
und geschriebenen modernen chinesischen Sprache.
Das umfasst eine Einführung in das phonetische Sys-
tem, die Erarbeitung eines Grundwortschatzes und der
entsprechenden Schriftzeichen sowie grundlegende
grammatische Strukturen.

(2) Die Sprachveranstaltungen beinhalten außerdem
eine stetige Auseinandersetzung mit der chinesischen
Kultur.

§ 26
Aufbau und Gliederung

(1) Im Rahmen des 30-LP-Modulangebots Chine-
sisch sind folgende Module zu absolvieren:

– Grundmodul Chinesisch I (10 LP),
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– Grundmodul Chinesisch II (10 LP) und
– Grundmodul Chinesisch III (10 LP).

(2) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte
und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für
die Module des 30-LP-Modulangebots Chinesisch die
Modulbeschreibungen in der Anlage 1.

(3) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
30-LP-Modulangebot Chinesisch unterrichtet der exem-
plarische Studienverlaufsplan in der Anlage 2.4.

5. Abschnitt: 
Schlussbestimmungen

§ 27
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien
Universität Berlin) zum Wintersemester 2018/2019 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Studienordnung für den Bache-
lorstudiengang, das 60-LP-Modulangebot, das 30-LP-
Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften
und das 30-LP-Modulangebot Chinesisch vom 10. Juli
2013 (FU-Mitteilungen 41/2013, S.950) und die Prü-
fungsordnung für den Bachelorstudiengang, das 60-LP-

Modulangebot, das 30-LP-Modulangebot Chinastudien/
Ostasienwissenschaften und das 30-LP-Modulangebot
Chinesisch vom 10. Juli 2013 (FU-Mitteilungen 41/2013,
S. 985) außer Kraft.

(3) Diese Ordnung gilt für Studentinnen und Studen-
ten, die nach deren Inkrafttreten im Bachelorstudien-
gang an der Freien Universität Berlin immatrikuliert oder
im 60-LP-Modulangebot, im 30-LP-Modulangebot Chi-
nastudien/Ostasienwissenschaften oder im 30-LP-Mo-
dulangebot Chinesisch registriert werden. Studentinnen
und Studenten, die vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung
für den Bachelorstudiengang an der Freien Universität
Berlin immatrikuliert oder im 60-LP-Modulangebot, im
30-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissen-
schaften oder im 30-LP-Modulangebot Chinesisch regis-
triert worden sind, studieren und erbringen die Leistun-
gen auf der Grundlage der Studien- und Prüfungsord-
nung gemäß Abs. 2, sofern sie nicht die Fortsetzung des
Studiums und die Erbringung der Leistungen gemäß
dieser Ordnung beim Prüfungsausschuss beantragen.
Anlässlich der auf den Antrag hin erfolgenden Um-
schreibung entscheidet der Prüfungsausschuss über
den Umfang der Berücksichtigung von zum Zeitpunkt
der Antragstellung bereits begonnenen oder abge-
schlossenen Modulen oder über deren Anrechnung auf
nach Maßgabe dieser Ordnung zu erbringende Leistun-
gen, wobei den Erfordernissen von Vertrauensschutz
und Gleichbehandlungsgebot Rechnung getragen wird.
Die Umschreibung ist nicht revidierbar.

(4) Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf der
Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung gemäß
Abs. 2 wird bis zum Ende des Sommersemesters 2021
gewährleistet.
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen:
Die folgenden Modulbeschreibungen benennen, soweit
nicht auf andere Ordnungen verwiesen wird, für jedes
Modul des Bachelorstudiengangs und des 60-LP-Modul-
angebots, des 30-LP-Modulangebots Chinastudien/Ost-
asienwissenschaften und des 30-LP-Modulangebots
Chinesisch
P die Bezeichnung des Moduls,
P die Verantwortliche oder den Verantwortlichen des

Moduls,
P die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen

Modul, 
P Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,
P Lehr- und Lernformen des Moduls,
P den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolg-

reiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird,
P Formen der aktiven Teilnahme,
P die Prüfungsformen,
P die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme,
P die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte,
P die Regeldauer des Moduls,
P die Häufigkeit des Angebots,
P die Verwendbarkeit des Moduls.

Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksich-
tigen insbesondere
P die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstudien-

zeit,
P den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer

Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit,
P die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachberei-

tung,
P die Bearbeitung von Studieneinheiten in den Online-

Studienphasen,
P die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleis-

tungen,
P die Prüfungszeit selbst.
Die Zeitangaben zum Selbststudium (unter anderem
Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung) stellen
Richtwerte dar und sollen den Studentinnen und Stu-
denten Hilfestellung für die zeitliche Organisation ihres

modulbezogenen Arbeitsaufwands liefern. Die Angaben
zum Arbeitsaufwand korrespondieren mit der Anzahl der
dem jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte
als Maßeinheit für den studentischen Arbeitsaufwand,
der für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa
zu erbringen ist. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stun-
den.

Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die
Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie
neben der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lern-
formen und der erfolgreichen Absolvierung der Prü-
fungsleistungen eines Moduls Voraussetzung für den
Erwerb der dem jeweiligen Modul zugeordneten Leis-
tungspunkte. Eine regelmäßige Teilnahme liegt vor,
wenn mindestens 85 % der in den Lehr- und Lernformen
eines Moduls vorgesehenen Präsenzstudienzeit be-
sucht wurden. Besteht keine Pflicht zu regelmäßiger
Teilnahme an einer Lehr- und Lernform eines Moduls,
so wird sie dennoch dringend empfohlen. Die Fest-
legung einer Präsenzpflicht durch die jeweilige Lehrkraft
ist für Lehr- und Lernformen, für die im Folgenden die
Teilnahme lediglich empfohlen wird, ausgeschlossen. In
Modulen, in denen alternative Formen der aktiven Teil-
nahme vorgesehen sind, sind die entsprechend dem
studentischen Arbeitsaufwand zu bestimmenden For-
men der aktiven Teilnahme für das jeweilige Semester
von der verantwortlichen Lehrkraft spätestens im ersten
Lehrveranstaltungstermin festzulegen.

Zu jedem Modul muss – soweit vorgesehen – die zu-
gehörige Modulprüfung abgelegt werden. Bewertete
Module werden mit nur einer Prüfungsleistung (Modul-
prüfung) abgeschlossen. Die Modulprüfung ist auf die
Qualifikationsziele des Moduls zu beziehen und über-
prüft die Erreichung der Ziele des Moduls exemplarisch.
Der Prüfungsumfang wird auf das dafür notwendige
Maß beschränkt. In Modulen, in denen alternative Prü-
fungsformen vorgesehen sind, ist die Prüfungsform des
jeweiligen Semesters von der verantwortlichen Lehrkraft
spätestens im ersten Lehrveranstaltungstermin festzu-
legen.

Die aktive und – soweit vorgesehen – regelmäßige Teil-
nahme an den Lehr- und Lernformen sowie die erfolg-
reiche Absolvierung der Prüfungsleistungen eines Mo-
duls sind Voraussetzung für den Erwerb der dem jewei-
ligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Bei Modu-
len ohne Modulprüfung ist die aktive Teilnahme und
regelmäßige Teilnahme an den Lehr- und Lernformen
Voraussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen Mo-
dul zugeordneten Leistungspunkte. 
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1. Studienbereich Spracherwerb   

Grundmodul: Chinesisch I
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls 
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Die Studentinnen und Studenten besitzen Fertigkeiten auf der Niveaustufe A1 des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (GER).
1. Lesen: Sie können kurze Texte aus dem Alltagsbereich verstehen.
2. Hören: Sie können in alltäglichen Situationen grundlegende Wörter, Zahlen, Zeitangaben und Wendungen ver-

stehen.
3. Sprechen: Sie können sich über wichtige Alltagsthemen (z. B. Informationen zu Person und Familie, Einkaufen,

lokale Umgebung, Beschäftigung) unterhalten.
4. Schreiben: Sie können mit einfachen Ausdrücken und Wörtern zu vertrauten Themen aus wichtigen Alltags-

bereichen Sätze schreiben.
5. Sprachmittlung: Sie können im Kontext von Alltagssituationen Informationen zu vertrauten Themen mündlich

und schriftlich auf Chinesisch wiedergeben.
6. Graphemkompetenz: Sie kennen die Grundregeln der chinesischen Strichfolge und sind fähig, einfache chinesi-

sche Sätze zu schreiben.
Inhalte:
Das Modul beschäftigt sich mit:
– der Einführung und Übung der chinesischen Aussprache und Beherrschung des Transkriptionssystems Hanyu

Pinyin
– der Einführung und Übung des Lesens von etwa 400 chinesischen Zeichen und kurzen Sätzen
– der Einführung und Übung eines Alltags-Grundwortschatzes (mündlich und schriftlich)
– der Einführung und Übung von Grundelementen der chinesischen Syntax
– dem Einüben rezeptiver und produktiver Fertigkeiten anhand einfacher sprachlicher Äußerungen in alltäglichen

Situationen und
– - elementaren Übungen zur Sprachmittlung (mündlich und schriftlich).
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Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung I 2

Ausspracheübungen, 
Schriftzeichenübungen, 
Übungen zum Hörverständ-
nis und zur Grammatik, 
Übungen zur mündlichen 
Kommunikation, schriftliche 
Tests, mündliche Präsenta-
tionen

Präsenzzeit spÜ I 30
Vor- und Nachbereitung spÜ I 30
Präsenzzeit spÜ II 30
Vor- und Nachbereitung spÜ II 30
Präsenzzeit spÜ III 30
Vor- und Nachbereitung spÜ III 30
Präsenzzeit spÜ IV 30
Vor- und Nachbereitung spÜ IV 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Sprachpraktische 
Übung II 2

Sprachpraktische 
Übung III 2

Sprachpraktische 
Übung IV 2

Modulprüfung: Klausur (ca. 90 Minuten) sowie mündliche Prüfung (ca. 10 Minuten)
– die Modulprüfung wird nicht differenziert bewertet – 

Modulsprache: Deutsch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Wintersemester 
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten,
60-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften,
30-LP-Modulangebot Chinesisch
FU-Mitteilungen 24/2018 vom 31.05.2018  479



FU-Mitteilungen 
  Grundmodul: Chinesisch II
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Grundmoduls Chinesisch I
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten besitzen mit der Niveaustufe A2.1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen (GER) vergleichbare Fertigkeiten:
1. Lesen: Sie können kurze Texte aus dem Alltagsbereich verstehen und sich Informationen aus Zeitungen und

Broschüren erschließen.
2. Hören: Sie können kurze, einfache An- und Aussagen aus dem Alltagsbereich verstehen.
3. Sprechen: Sie können über Themen des Alltags sprechen und ein kurzes Gespräch über vertraute Themen füh-

ren.
4. Schreiben: Sie können in kurzen Sätzen und mit einfachen Ausdrücken zu vertrauten Themen aus wichtigen

Alltagsbereichen Texte schreiben.
5. Sprachmittlung: Sie können kurze, deutsche Texte zu Alltagsbereichen mündlich und schriftlich weitergeben so-

wie den Inhalt einfacher chinesischer Texte erschließen.
6. Graphemkompetenz: Ihnen sind Kurz- und Langzeichen im Kontext der chinesischen Schriftlichkeit bewusst

und Unterschiede der beiden Schriftsysteme bekannt.
Inhalte:
Das Modul beschäftigt sich mit:
– Verdoppelung des Wort- und Zeichenschatzes aus Chinesisch I
– Leseübungen mit kurzen Texten aus den Alltagsbereichen
– Einüben rezeptiver und produktiver Fertigkeiten in einfachen Alltagssituationen; mündliche Übungen in mono-

logischer und dialogischer Form
– Arbeit an grammatischen Strukturen und Satzmustern
– Formulierung kurzer schriftlicher Texte aus dem persönlichen Umfeld
– Übungen zur Sprachmittlung
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Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung I 2

Ausspracheübungen, 
Schriftzeichenübungen, 
Übungen zum Hörverständ-
nis und zur Grammatik, 
Übungen zur mündlichen 
Kommunikation, schriftliche 
Tests, mündliche Präsenta-
tionen

Präsenzzeit spÜ I 30
Vor- und Nachbereitung spÜ I 30
Präsenzzeit spÜ II 30
Vor- und Nachbereitung spÜ II 30
Präsenzzeit spÜ III 30
Vor- und Nachbereitung spÜ III 30
Präsenzzeit spÜ IV 30
Vor- und Nachbereitung spÜ IV 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Sprachpraktische 
Übung II 2

Sprachpraktische 
Übung III 2

Sprachpraktische 
Übung IV 2

Modulprüfung: Klausur (ca. 90 Minuten)
Modulsprache: Deutsch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Sommersemester 
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten,
60-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften,
30-LP-Modulangebot Chinesisch
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  Grundmodul: Chinesisch III
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Grundmoduls Chinesisch II
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten besitzen mit der Niveaustufe A2.2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen (GER) vergleichbare Fertigkeiten:
1. Lesen: Sie können den Inhalt eines Textes mittlerer Länge vertrauter Themen aus Alltagsbereichen verstehen.
2. Hören: Sie können den Inhalt eines gesprochenen Textes mittlerer Länge vertrauter Themen aus Alltagsberei-

chen verstehen.
3. Sprechen: Sie können in einfachen Sätzen über vertraute Themen aus Alltagsbereichen eine Präsentation ge-

stalten sowie ein Gespräch über vertraute Themen aus den Alltagsbereichen führen.
4. Schreiben: Sie können über alltägliche Aspekte der eigenen Lebensumgebung schreiben.
5. Sprachmittlung: Sie können in einem Gespräch zwischen deutschsprachigen und chinesischsprachigen Ge-

sprächspartnern zu Themen aus Alltagsbereichen einfache Informationen in beiden Sprachen weitergeben. Sie
sind sich dabei auch unterschiedlicher kultureller Sprach- und Verhaltensmuster bewusst.

Inhalte:
Das Modul vermittelt:
– Wortschatzerweiterung, u. a. zur Beschreibung vertrauter Situationen
– Ausbau der Basisgrammatik der chinesischen Umgangssprache
– Einüben rezeptiver und produktiver Fertigkeiten in verschiedenen Alltagssituationen; kurze mündliche Präsenta-

tionen
– Lesen von vereinfachten Informationstexten in chinesischer Alltagssprache
– Sprachmittlungsübungen zu vertrauten konkreten Themen
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Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung I 2

Ausspracheübungen, 
Schriftzeichenübungen, 
Übungen zum Hörverständ-
nis und zur Grammatik, 
Übungen zur mündlichen 
Kommunikation, schriftliche 
Tests, mündliche Präsenta-
tionen

Präsenzzeit spÜ I 30
Vor- und Nachbereitung spÜ I 30
Präsenzzeit spÜ II 30
Vor- und Nachbereitung spÜ II 30
Präsenzzeit spÜ III 30
Vor- und Nachbereitung spÜ III 30
Präsenzzeit spÜ IV 30
Vor- und Nachbereitung spÜ IV 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Sprachpraktische 
Übung II 2

Sprachpraktische 
Übung III 2

Sprachpraktische 
Übung IV 2

Modulprüfung: Klausur (ca. 90 Minuten)
Modulsprache: Deutsch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Wintersemester 
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten,
60-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften,
30-LP-Modulangebot Chinesisch
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  Grundmodul: Chinesisch IV
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Grundmoduls Chinesisch III
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten besitzen mit der Niveaustufe B1.1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen (GER) vergleichbare Fertigkeiten:
1. Lesen: Sie können einfache, schriftliche Texte verstehen und kennen grundlegende Besonderheiten der chine-

sischen Schriftsprache.
2. Hören: Sie können Einzelinformationen aus Gesprächen über Alltagsthemen verstehen.
3. Sprechen: Sie können über Themen aus dem eigenen Interessengebiet diskutieren. Sie können zu konkreten

Themen eine kurze Präsentation abhalten und mit einfachen Wörtern auf Fragen antworten.
4. Schreiben: Sie können zu einem Alltagsthema einen zusammenhängenden Text mit Hilfe von Nachschlage-

werken verfassen.
5. Sprachmittlung: Sie können einem einfachen Gespräch zwischen deutschsprachigen und chinesischsprachigen

Gesprächspartnern zu allgemeinen Themen einfache Informationen in beiden Sprachen wechselseitig weiter-
geben. Sie können die wesentlichen Punkte eines einfachen deutschen Textes zu vertrauten Themen aus All-
tagsbereichen auf Chinesisch sowie den Inhalt eines einfachen alltagssprachlichen chinesischen Textes mit
Hilfe von Nachschlagewerken auf Deutsch schriftlich wiedergeben.

Inhalte:
Das Modul beschäftigt sich mit:
– Erweiterung des Wort- und Zeichenschatzes auf Wortfelder jenseits des Alltags (Erziehung, Politik, chinesische

Kultur etc.)
– Wortschatzerweiterung zu Alltagsthemen und Übungen mit Redewendungen
– Erweiterung des Textmaterials auf erste schriftsprachliche Texte
– Arbeit mit unterschiedlichen Texten zu geläufigen Themen
– Mündliche Übungen in monologischer und dialogischer Form zur Informationswiedergabe und Argumentation
– Verfassen zusammenhängender Texte und Arbeit mit Konnektoren
– Sprachmittlungsübungen zu allgemeinen konkreten Themen jenseits des persönlichen Umfelds
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Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung I 2

Ausspracheübungen, 
Schriftzeichenübungen, 
Übungen zum Hörverständ-
nis und zur Grammatik, 
Übungen zur mündlichen 
Kommunikation, schriftliche 
Tests, mündliche Präsentati-
onen

Präsenzzeit spÜ I 30
Vor- und Nachbereitung spÜ I 30
Präsenzzeit spÜ II 30
Vor- und Nachbereitung spÜ II 30
Präsenzzeit spÜ III 30
Vor- und Nachbereitung spÜ III 30
Präsenzzeit spÜ IV 30
Vor- und Nachbereitung spÜ IV 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Sprachpraktische 
Übung II 2

Sprachpraktische 
Übung III 2

Sprachpraktische 
Übung IV 2

Modulprüfung: Klausur (ca. 90 Minuten) sowie mündliche Prüfung (ca. 10 Minuten)
Modulsprache: Deutsch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Sommersemester 
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten
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  Aufbaumodul: Chinesisch I
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Grundmoduls Chinesisch IV
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten besitzen mit der Niveaustufe B1.2 (Lesen B2) des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (GER) vergleichbare Fertigkeiten:
1. Lesen: Sie können selbstständig mit chinesischen schriftsprachlichen Alltagstexten und Fachtexten einfachen

und mittleren Schwierigkeitsgrades arbeiten.
2. Hören: Sie können chinesischsprachigen Gesprächen und Präsentationen zu einzelnen Themengebieten im

Wesentlichen folgen.
3. Sprechen: Sie können nach entsprechender Übung eine Präsentation zu einem populärwissenschaftlichen

Thema abhalten sowie Gespräche über vertraute Themen führen.
4. Schreiben: Sie können mit entsprechenden Hilfsmitteln Handouts und Präsentationen zu einfachen fachlichen

Themen in chinesischer Sprache verfassen.
5. Sprachmittlung: Sie sind in der Lage chinesischsprachige populärwissenschaftliche Texte ins Schriftdeutsche

(oder Englische) zu übertragen, sowie deutsche Texte mit Hilfsmitteln ins Chinesische zu übertragen. Sie sind
ferner in der Lage zwischen deutschen und chinesischen Gesprächspartnern ggf. mit Hilfsmitteln mündlich zu
vermitteln. 

Inhalte:
Das Modul befasst sich mit:
– Lesen einfacher authentischer chinesischer Texte (Medien, Fachartikel etc. zu einzelnen Themengebieten)
– Auseinandersetzung mit sprachlichen Phänomenen der chinesischen Schriftsprache
– Übersetzen aus dem Chinesischen und zusammenfassen chinesischer Texte auf Deutsch
– Einüben des Abfassens chinesischsprachiger Handouts
– mündliche Präsentationen zu chinaspezifischen Themen

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung I 2 Lesen und Übersetzen von 

Texten mittleren Schwierig-
keitsgrads, Sprachübun-
gen, schriftliche Tests, 
mündliche Präsentationen

Präsenzzeit spÜ I 30
Vor- und Nachbereitung spÜ I 30
Präsenzzeit spÜ II 30
Vor- und Nachbereitung spÜ II 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 30

Sprachpraktische 
Übung II 2

Modulprüfung: Klausur (ca. 45 Minuten)
Modulsprache: Deutsch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Wintersemester 
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften
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  Aufbaumodul: Chinesisch II
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Aufbaumoduls Chinesisch I
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten besitzen mit der Niveaustufe B1.2 (Lesen B2) des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (GER) vergleichbare Fertigkeiten:
1. Lesen: Sie können selbstständig mit chinesischen schriftsprachlichen Alltagstexten und Fachtexten einfachen

und mittleren Schwierigkeitsgrades arbeiten.
2. Hören: Sie können chinesischsprachigen Gesprächen und Präsentationen zu einzelnen Themengebieten im

Wesentlichen folgen.
3. Sprechen: Sie können nach entsprechender Übung eine Präsentation zu einem populärwissenschaftlichen

Thema abhalten sowie Gespräche über vertraute Themen führen.
4. Schreiben: Sie können mit entsprechenden Hilfsmitteln Handouts und Präsentationen zu einfachen fachlichen

Themen in chinesischer Sprache verfassen.
5. Sprachmittlung: Sie sind in der Lage chinesischsprachige populärwissenschaftliche Texte ins Schriftdeutsche

(oder Englische) zu übertragen, sowie deutsche Texte mit Hilfsmitteln ins Chinesische zu übertragen. Sie sind
ferner in der Lage zwischen deutschen und chinesischen Gesprächspartnern ggf. mit Hilfsmitteln mündlich zu
vermitteln.

Inhalte:
Das Modul befasst sich mit:
– Lesen einfacher authentischer chinesischer Texte (Medien, Fachartikel etc. zu einzelnen Themengebieten)
– Auseinandersetzung mit sprachlichen Phänomenen der chinesischen Schriftsprache
– Übersetzen aus dem Chinesischen und zusammenfassen chinesischer Texte auf Deutsch
– Einüben des Abfassens chinesischsprachiger Handouts
– mündliche Präsentationen zu chinaspezifischen Themen

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung I 2 Lesen und Übersetzen von 

Texten mittleren Schwierig-
keitsgrads, Sprachübun-
gen, schriftliche Tests, 
mündliche Präsentationen

Präsenzzeit spÜ I 30
Vor- und Nachbereitung spÜ I 30
Präsenzzeit spÜ II 30
Vor- und Nachbereitung spÜ II 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 30

Sprachpraktische 
Übung II 2

Modulprüfung: Klausur (ca. 45 Minuten)
Modulsprache: Deutsch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Sommersemester 
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften
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  Modul: Vormodernes Chinesisch
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss des Grundmoduls Chinesisch II
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten besitzen Grundkenntnisse des vormodernen Chinesisch: Hierzu gehören Kennt-
nisse der Grammatik, Wortkunde und Schrift einschließlich der Beherrschung gängiger einfacher Satzstrukturen.
Inhalte:
In diesem Modul werden – vor allem in Gruppenarbeit – Texte übersetzt und eine Einführung in grammatische
Strukturen und Formen gegeben.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung I 2 Übersetzung von Texten mit 

einfachem Schwierigkeits-
grad, Sprach- und Gramma-
tikübungen

Präsenzzeit spÜ I 30
Vor- und Nachbereitung spÜ I 30
Präsenzzeit spÜ II 30
Vor- und Nachbereitung spÜ II 30
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 30

Sprachpraktische 
Übung II 2

Modulprüfung: Klausur (ca. 90 Minuten) mit Hilfsmitteln
Modulsprache: Deutsch, Englisch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls: Zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Beginn Jedes Sommersemester 
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten
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2. Studienbereich: Chinastudien   

Einführungsmodul: Sozialwissenschaftliche Chinaforschung 
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentin oder Dozent des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls sind die Studentinnen und Studenten mit den ersten landeskundlichen Grund-
lagen des Faches vertraut und verfügen über grundlegende Kenntnisse wichtiger gesellschaftlicher Entwicklungen
in der Volksrepublik China. 
Sie verfügen außerdem über erste grundlegende Kenntnisse der politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten
der Volksrepublik China.
Inhalte:
Inhalt dieses Moduls ist die Vermittlung grundlegender Kenntnisse über die Geographie und Gesellschaft Chinas.
Behandelt werden wirtschaftsgeographische Charakteristika sowie fachspezifische Themen, Fragestellungen und
Diskurse zu gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere Urbanisierung, ländlicher Gesellschaft und Migration,
Frauen und Familie, Umwelt und Kultur. 
Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse über das politische und wirtschaftliche System Chinas seit Beginn
der Reform- und Öffnungspolitik. Behandelt werden die wichtigsten politischen Institutionen und Verfahren, politi-
sche Entwicklungen und Schwerpunktsetzungen seit 1978, das Wirtschaftssystem und seine Entstehungsge-
schichte sowie Charakteristika einer kapitalistischen Gesellschaft unter autoritärer Führung.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Einführungskurs I 
(Geographie und 
Gesellschaft)

2 Diskussionsbeteiligung, 
Kurzreferate, Aufgaben 
zur Vor- und Nachbereitung 
der Präsenzzeit, schriftliche 
Tests

Präsenzzeit EK I  30
Vor- und Nachbereitung EK I  60
Präsenzzeit EK II  30
Vor- und Nachbereitung EK II  60
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 120

Einführungskurs II 
(Politik und 
Wirtschaft)

2

Modulprüfung: Klausur (ca. 90 Minuten)
Modulsprache: Deutsch, Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Beginn Jedes Wintersemester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten,
60-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften,
30-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften
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  Einführungsmodul: Kulturwissenschaftliche Chinaforschung
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentin oder Dozent des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls besitzen die Studentinnen und Studenten grundlegende Kenntnisse über die
geschichtliche Entwicklung Chinas. Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studentinnen und Studenten über
erste grundlegende Kenntnisse der historischen und kulturellen Gegebenheiten in China. Sie sind in der Lage,
eigene Arbeitsergebnisse zur Geschichte Chinas in mündlicher oder schriftlicher Form zu präsentieren.
Inhalte:
Es werden an exemplarischen Schnittpunkten der Geschichte Chinas wichtige historische Ereignisse und Trans-
formationsprozesse behandelt. Inhalt dieses Moduls sind die Vermittlung kultureller und geschichtlicher Vorausset-
zungen Chinas anhand exemplarischer Bereiche aus der älteren und neueren Geschichte und Kultur. Behandelt
werden wichtige Entwicklungsphasen aus der älteren Geschichte sowie die Umwandlung der chinesischen Gesell-
schaft seit dem 19. Jahrhundert in den Bereichen Literatur, Kunst, Bildung, Wissenschaft, Philosophie und Religion
unter besonderer Berücksichtigung genderspezifischer Rollen und Konfliktfelder.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Einführungskurs I 
(Vormoderne 
Geschichte)

2 Diskussionsbeteiligung, 
Kurzreferate, Aufgaben 
zur Vor- und Nachbereitung 
der Präsenzzeit, schriftliche 
Tests

Präsenzzeit EK I  30
Vor- und Nachbereitung EK I  60
Präsenzzeit EK II  30
Vor- und Nachbereitung EK II  60
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 120

Einführungskurs II 
(Moderne 
Geschichte)

2

Modulprüfung: Klausur (ca. 90 Minuten)
Modulsprache: Deutsch, Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Wintersemester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten,
60-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften,
30-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften
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  Aufbaumodul: Sozialwissenschaftliche Chinaforschung I 
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls verfügen die Studentinnen und Studenten über Kenntnisse in Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft des modernen und gegenwärtigen China und sind mit wichtigen Diskursen und Themen in diesen
Bereichen vertraut. Ziel ist außerdem das Erlernen und Vertiefen wissenschaftlicher Arbeitsformen (Quellen-
erschließung und -nutzung, korrektes Zitieren, wissenschaftliches Schreiben und Referieren) einschließlich der
Konstruktion von fachwissenschaftlichen Thesen und Argumentationen. 
Inhalte:
In diesem Modul werden ein Proseminar und eine Übung belegt, in welchen die in den Einführungsmodulen vor-
gestellten sozialwissenschaftlichen Fragestellungen beispielhaft anhand zweier konkreter Themen aus diesen
Bereichen behandelt werden. Die Übung dient dazu, die Grundlagen des sozialwissenschaftlichen Arbeitens zu er-
lernen und im Rahmen eigens entwickelter, kleinerer Forschungsprojekte anzuwenden. Thematisch behandelt
werden Chinas politisches System und Institutionen, Chinas globale Politik, Chinas Industriepolitik sowie die Rolle
privater und staatlicher Unternehmen in Chinas Wirtschaft, gesellschaftliche Strukturen und Organisationsformen,
soziale Bewegungen und die Transformation von Gesellschaft und sozialen Gruppen unter Einbeziehung der Kate-
gorie Gender.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Methodenübung 2 Diskussionsbeteiligung, 
Referat, Ausarbeitung, Auf-
gaben zur Vor- und Nach-
bereitung der Präsenzzeiten

Präsenzzeit MÜ  30
Vor- und Nachbereitung MÜ  60
Präsenzzeit PS  30
Vor- und Nachbereitung PS 180

Proseminar 2

Modulprüfung: Keine
Modulsprache: Deutsch, Englisch, ggf. Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Methodenübung: Jedes Wintersemester, Proseminar: Jedes Semes-

ter
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten
60-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften
30-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften
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  Aufbaumodul: Kulturwissenschaftliche Chinaforschung I 
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls verfügen die Studentinnen und Studenten über Kenntnisse der Geschichte und
Kultur Chinas und sind mit wichtigen Diskursen und Themen in diesen Bereichen vertraut. Sie kennen relevante
Fragestellungen und haben sich mit methodischen Ansätzen auseinandergesetzt und können auf der Grundlage
der vermittelten Kenntnisse eine eigenständige Fragestellung entwickeln und in einem Vortrag anschaulich prä-
sentieren.
Inhalte:
Inhalt dieses Moduls ist die vertiefende Auseinandersetzung mit Themen und Diskursen kulturspezifischer und
historischer Provenienz Chinas unter Einbeziehung der Kategorie Gender. Methodische Ansätze und relevante
themenbezogene Diskurse werden behandelt und diskutiert.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Methodenübung 2 Diskussionsbeteiligung, 
Referat, Ausarbeitung, Auf-
gaben zur Vor- und Nach-
bereitung der Präsenzzeiten

Präsenzzeit MÜ  30
Vor- und Nachbereitung MÜ  60
Präsenzzeit PS  30
Vor- und Nachbereitung PS 180

Proseminar 2

Modulprüfung: Keine
Modulsprache: Deutsch, Englisch, ggf. Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Methodenübung: Jedes Wintersemester, Proseminar: Jedes Semes-

ter
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten,
60-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften,
30-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften
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  Aufbaumodul: Sozialwissenschaftliche Chinaforschung II
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls können die Studentinnen und Studenten exemplarische Themen aus Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft eigenständig erschließen und unter Einbeziehung relevanter Methoden und Fragestellun-
gen kritisch bearbeiten. Im Rahmen von Diskussionsbeiträgen und Präsentationen werden Klarheit im strukturellen
Aufbau, in der Darstellung sowie in der Argumentation und Schlussfolgerung angestrebt. Sie sind in der Lage, kon-
troverse Stellungnahmen der Fachliteratur pointiert darzulegen und kritisch zu reflektieren.
Inhalte:
In diesem Modul werden zwei Proseminare belegt, in denen anhand exemplarischer Themen und Fragestellungen
zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft des modernen und gegenwärtigen China die im Aufbaumodul I erlernten An-
sätze und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens vertieft werden. Methodisch und/oder inhaltlich relevante
Textbeispiele werden aus westlicher Sekundärliteratur herangezogen, um fachspezifische und kontroverse Stand-
punkte zu diskutieren. In Anlehnung an Aufbaumodul I werden Chinas politisches System und Institutionen, Chinas
globale Politik, Chinas Industriepolitik sowie die Rolle privater und staatlicher Unternehmen in Chinas Wirtschaft,
gesellschaftliche Strukturen und Organisationsformen, soziale Bewegungen und die Transformation von Gesell-
schaft und sozialen Gruppen unter Einbeziehung der Kategorie Gender behandelt. 

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Seminar I 2 Angeleitete Lektüre von 
Fachliteratur, Diskussions-
beteiligung, Referat, Auf-
gaben zur Vor- und Nach-
bereitung der Präsenzzeiten

Präsenzzeit S I  30
Vor- und Nachbereitung S I  60
Präsenzzeit S II  30
Vor- und Nachbereitung S II  60
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 120

Seminar II 2

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 3 000 Wörter) 
Modulsprache: Deutsch, Englisch, ggf. Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten,
60-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften,
30-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften
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  Aufbaumodul: Kulturwissenschaftliche Chinaforschung II
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls können die Studentinnen und Studenten ein geschichts- und kulturspezifisches
Thema eigenständig erschließen und unter Einbeziehung relevanter Methoden und Fragestellungen kritisch be-
arbeiten. Im Rahmen von Diskussionsbeiträgen wie auch der Präsentation eines neuen Themas werden Klarheit
im strukturellen Aufbau, in der Darstellung sowie in der Argumentation und Schlussfolgerung angestrebt. Sie sind
in der Lage, kontroverse Stellungnahmen der Fachliteratur pointiert darzulegen und kritisch zu reflektieren.
Inhalte:
Anhand exemplarischer Themen und Fragestellungen zu Geschichte und Kultur Chinas werden kulturwissen-
schaftliche und historische Ansätze, Fragestellungen und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens vorgestellt
und diskutiert. Methodisch und/oder inhaltlich relevante Textbeispiele werden in westlicher Sekundärliteratur
herangezogen, um auch kontroverse Standpunkte der Fachliteratur in den Präsenzzeiten zu erläutern und zu dis-
kutieren.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Seminar I 2 Angeleitete Lektüre von 
Fachliteratur, Diskussions-
beteiligung, Referat, Auf-
gaben zur Vor- und Nach-
bereitung der Präsenzzeiten

Präsenzzeit S I  30
Vor- und Nachbereitung S I  60
Präsenzzeit S II  30
Vor- und Nachbereitung S II  60
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 120

Seminar II 2

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 3 000 Wörter) 
Modulsprache: Deutsch, Englisch, ggf. Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten
60-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften
30-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften
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  Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Chinaforschung I
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss der Einführungsmodule und eines der folgenden Aufbau-
module: Sozialwissenschaftliche Chinaforschung I oder Kulturwissenschaftliche Chinaforschung I 
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls können sich die Studentinnen und Studenten weitgehend selbstständig wissen-
schaftlich mit Fragen des modernen und gegenwärtigen China auseinanderzusetzen. Unter Anwendung sozial-
wissenschaftlicher Methoden sind sie in der Lage, eigenständig entwickelte Thesen, die strukturierte Darlegung
und Diskussion von Forschungsergebnissen und die Entwicklung eigener Interpretationsansätze und Schluss-
folgerungen in mündlicher und schriftlicher Form zu präsentieren. Sie können sich komplexere wissenschaftstheo-
retische Diskurse zu exemplarischen Bereichen der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung Chinas er-
schließen und diese anwenden. Dabei sind sie in der Lage sich kritisch mit westlicher Sekundärliteratur auseinan-
derzusetzen und eigenständig chinesische Materialien zu sichten und zu bearbeiten. Die Studierenden verfügen
über die entsprechenden interkulturellen Kompetenzen. 
Inhalte:
Es werden politische und gesellschaftliche Fragestellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung mit wichti-
gen Diskursen und sozialwissenschaftlichen Theorien behandelt und eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten
eingeübt. Thematisch behandelt werden Chinas politische Systeme und Institutionen, wirtschaftliche Entwicklung,
Chinas globale Politik, gesellschaftliche Strukturen und Organisationsformen unter Einbeziehung der Kategorie
Gender. Die Studierenden setzen sich intensiv mit Fragen der sozialwissenschaftlichen Methodik auseinander.
Dies dient sowohl der kompetenten Anwendung der Methoden in der eigenen Forschung der Studierenden als
auch dem kritischen Umgang mit der Fachliteratur.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Vertiefungsseminar I 2
eigenständige Lektüre von 
Quellen und Fachliteratur, 
Diskussionsbeteiligung, 
Referat, Gruppenarbeit, 
Aufgaben zur Vor- und 
Nachbereitung der Präsenz-
zeit

Präsenzzeit VS I  30
Vor- und Nachbereitung VS I  60
Präsenzzeit VS II  30
Vor- und Nachbereitung VS II  60
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 120

Vertiefungsseminar II 2

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 4 500 Wörter) 
oder 
Referat (ca. 15 Minuten) mit schriftlicher Ausarbeitung (ca. 1 500
Wörter) 

Modulsprache: Deutsch, Englisch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten
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  Vertiefungsmodul: Kulturwissenschaftliche Chinaforschung I
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss der Einführungsmodule und eines der folgenden Aufbau-
module: Kulturwissenschaftliche Chinaforschung I oder Sozialwissenschaftliche Chinaforschung I
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls sind die Studentinnen und Studenten in der Lage, eigenständig entwickelte
Thesen, die strukturierte Darlegung und Diskussion von Forschungsergebnissen und die Entwicklung eigener
Interpretationsansätze und Schlussfolgerungen in schriftlicher Form zu präsentieren. Sie können komplexere
wissenschaftstheoretische Diskurse zu exemplarischen Bereichen der historischen und kulturellen Entwicklung
Chinas erschließen und anwenden. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit westlicher Sekundärliteratur
wird die eigenständige Sichtung und Bearbeitung chinesischer Materialien integriert. Sie verfügen über entspre-
chende interkulturelle Kompetenzen.
Inhalte:
Es werden geschichts- und kulturwissenschaftliche Fragestellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung
mit wichtigen Diskursen behandelt und eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten eingeübt. Im Zentrum stehen
historische Themen sowie die Transformation von kulturellen Aspekten Chinas in den Bereichen Literatur, Kunst,
Bildung, Wissenschaft, Philosophie und Religion. Der Schwerpunkt liegt auf der Erarbeitung einer inhaltlich und
methodologisch sinnvollen Fragestellung und der Vorstellung und Diskussion erster Forschungsergebnisse.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Vertiefungsseminar I 2
eigenständige Lektüre von 
Quellen und Fachliteratur, 
Diskussionsbeteiligung, 
Referat, Gruppenarbeit, 
Aufgaben zur Vor- und 
Nachbereitung der Präsenz-
zeiten

Präsenzzeit VS I  30
Vor- und Nachbereitung VS I  60
Präsenzzeit VS II  30
Vor- und Nachbereitung VS II  60
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 120

Vertiefungsseminar II 2

Modulprüfung: Hausarbeit (ca. 4 500 Wörter) 
oder 
Referat (ca. 15 Minuten) mit schriftlicher Ausarbeitung (ca. 1 500
Wörter) 

Modulsprache: Deutsch, Englisch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten
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  Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Chinaforschung II
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss der Einführungsmodule und eines der folgenden Aufbau-
module: Sozialwissenschaftliche Chinaforschung I oder Kulturwissenschaftliche Chinaforschung I 
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls können sich die Studentinnen und Studenten weitgehend selbstständig wissen-
schaftlich mit Fragen des modernen und gegenwärtigen China auseinanderzusetzen. Unter Anwendung sozial-
wissenschaftlicher Methoden sind sie in der Lage, eigenständig entwickelte Thesen, die strukturierte Darlegung
und Diskussion von Forschungsergebnissen und die Entwicklung eigener Interpretationsansätze und Schluss-
folgerungen in mündlicher und schriftlicher Form zu präsentieren. Sie können sich komplexere wissenschaftstheo-
retische Diskurse zu exemplarischen Bereichen der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung Chinas er-
schließen und diese anwenden. Dabei sind sie in der Lage sich kritisch mit westlicher Sekundärliteratur auseinan-
derzusetzen und eigenständig chinesische Materialien zu sichten und zu bearbeiten Die Studierenden verfügen
über die entsprechenden interkulturellen Kompetenzen. Außerdem sind die Studierenden in der Lage, Thema,
Forschungsstand und Konzept der Bachelorarbeit vorzustellen und mit den anderen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern zu diskutieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Erarbeitung einer inhaltlich und methodisch sinnvollen
Fragestellung unter Berücksichtigung einer theoretischen Perspektive und der Vorstellung und Diskussion erster
Forschungsergebnisse.
Inhalte:
Es werden politische und gesellschaftliche Fragestellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung mit wichti-
gen Diskursen und sozialwissenschaftlichen Theorien behandelt und eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten
eingeübt. Thematisch behandelt werden Chinas politische Systeme und Institutionen, wirtschaftliche Entwicklung,
Chinas globale Politik, gesellschaftliche Strukturen und Organisationsformen unter Einbeziehung der Kategorie
Gender. Die Studierenden setzen sich intensiv mit Fragen der sozialwissenschaftlichen Methodik auseinander.
Dies dient sowohl der kompetenten Anwendung der Methoden in der eigenen Forschung der Studierenden als
auch dem kritischen Umgang mit der Fachliteratur. 

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Vertiefungsseminar 2

eigenständige Lektüre von 
Quellen und Fachliteratur, 
Diskussionsbeteiligung, 
Gruppenarbeit, Referat, 
Aufgaben zur Vor- und 
Nachbereitung der Präsenz-
zeit, Präsentation erster 
Ergebnisse eigenständiger 
wissenschaftlicher Arbeit

Präsenzzeit VS 30
Vor- und Nachbereitung VS 60
Präsenzzeit K 30
Vor- und Nachbereitung K 10
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 20

Kolloquium 2

Modulprüfung: Mündliche Prüfung (ca. 10 Minuten) 
Modulsprache: Deutsch, Englisch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten
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  Vertiefungsmodul: Kulturwissenschaftliche Chinaforschung II
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls 
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreicher Abschluss der Einführungsmodule und eines der folgenden Aufbau-
module: Kulturwissenschaftliche Chinaforschung I oder Sozialwissenschaftliche Chinaforschung I
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls sind die Studentinnen und Studenten in der Lage, eigenständig entwickelte
Thesen, die strukturierte Darlegung und Diskussion von Forschungsergebnissen und die Entwicklung eigener
Interpretationsansätze und Schlussfolgerungen in schriftlicher Form zu präsentieren. Sie können komplexere
wissenschaftstheoretische Diskurse zu exemplarischen Bereichen der historischen und kulturellen Entwicklung
Chinas erschließen und anwenden. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit westlicher Sekundärliteratur
wird die eigenständige Sichtung und Bearbeitung chinesischer Materialien integriert. Sie verfügen über entspre-
chende interkulturelle Kompetenzen.
Inhalte:
Es werden geschichts- und kulturwissenschaftliche Fragestellungen in der exemplarischen Auseinandersetzung
mit wichtigen Diskursen behandelt und eigenständiges wissenschaftliches Arbeiten eingeübt. Im Zentrum stehen
historische Themen sowie die Transformation von kulturellen Aspekten Chinas in den Bereichen Literatur, Kunst,
Bildung, Wissenschaft, Philosophie und Religion. Studentinnen und Studenten sollten zum Zeitpunkt der Teil-
nahme an dem Kolloquium in der Lage sein, Thema, Forschungsstand und Konzept der Bachelorarbeit vorzu-
stellen und im Kurs mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu diskutieren. Der Schwerpunkt liegt auf
der Erarbeitung einer inhaltlich und methodologisch sinnvollen Fragestellung und der Vorstellung und Diskussion
erster Forschungsergebnisse.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Vertiefungsseminar 2

eigenständige Lektüre von 
Quellen und Fachliteratur, 
Diskussionsbeteiligung, 
Gruppenarbeit, Referat, 
Aufgaben zur Vor- und 
Nachbereitung der Präsenz-
zeit, Präsentation erster 
Ergebnisse eigenständiger 
wissenschaftlicher Arbeit

Präsenzzeit VS 30
Vor- und Nachbereitung VS 60
Präsenzzeit K 30
Vor- und Nachbereitung K 10
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 20

Kolloquium 2

Modulprüfung: Mündliche Prüfung (ca. 10 Minuten)
Modulsprache: Deutsch, Englisch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten
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3. Studienbereich Allgemeine Ostasienkunde   

Modul: Ostasien
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls verfügen die Studentinnen und Studenten über Grundkenntnisse der historischen
und gesellschaftlichen Entwicklung Ostasiens, insbesondere Japans und/oder Koreas. Sie sind in der Lage, grund-
legende Aspekte der Geschichte, Politik, Wirtschaft und/oder Gesellschaft Japans und/oder Koreas zu verstehen
und zu benennen. Ebenso sind sie in der Lage, Chinas geschichtliche und gesellschaftliche Entwicklung in den
ostasiatischen Kontext einzuordnen.
Inhalte:
Inhalt dieses Moduls ist die Vermittlung von geschichts-, kultur- und gesellschaftswissenschaftlichen Grundkennt-
nissen über Japan und/oder Korea. Themen sind insbesondere die politische, wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung Japans und Koreas unter Einbezug der Vielfalt der Geschlechterbeziehungen und -rollen, japanische und
koreanische Literatur und Kultur in Geschichte und Gegenwart, ostasiatische Kunstgeschichte sowie innerasiati-
sche Bezüge. 

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Einführungskurs I 2 Diskussionsbeteiligung, 
Referat, Aufgaben zur Vor- 
und Nachbereitung von 
Präsenzzeiten

Präsenzzeit EK I 30
Vor- und Nachbereitung EK I 45
Präsenzzeit EK II 30
Vor- und Nachbereitung EK II 45

Einführungskurs II 2

Modulprüfung: Keine
Modulsprache: Deutsch, Englisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls: Ein oder zwei Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften,

Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien/Ostasienwissenschaf-
ten,
60-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften,
30-LP-Modulangebot Chinastudien/Ostasienwissenschaften
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2.4 30-LP-Modulangebot Chinesisch im Rahmen anderer Studiengänge   

oder 
  

Semester Sprache Summe
1. FS Chinesisch I (10 LP) 10 LP
2. FS Chinesisch II (10 LP) 10 LP
3. FS Chinesisch III (10 LP) 10 LP
4. FS 0
5. FS 0
6. FS 0

Semester Sprache Summe
1. FS 0
2. FS 0
3. FS Chinesisch I (10 LP) 10 LP
4. FS Chinesisch II (10 LP) 10 LP
5. FS Chinesisch III (10 LP) 10 LP
6. FS 0
FU-Mitteilungen 24/2018 vom 31.05.2018  503



FU-Mitteilungen 
Anlage 3: Zeugnis (Muster)

  

F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n
F a c h b e r e i c h  G e s c h i c h t s -  u n d  K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n

Zeugnis

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Bachelorstudiengang 

Chinastudien/Ostasienwissenschaften

auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 18. April 2018 (FU-Mitteilungen 24/2018) mit der 
Gesamtnote 

[Note als Zahl und Text]

erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Zahl von 180 Leistungspunkten nachgewiesen.

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:   

Die Bachelorarbeit hatte das Thema: [XX]

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]  (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan  Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Notenskala: 1,0 – 1,5 sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; 4,1 – 5,0 nicht ausreichend
Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Ein Teil der Leistungen ist unbenotet; die in Klammern gesetzte Leistungspunktzahl benennt den Umfang 
der mit einer Note differenziert bewerteten Leistungen, die die Gesamtnote beeinflussen. 

Studienbereich(e) Leistungspunkte Note

Kernfach, davon 
P 10 Leistungspunkte für die Bachelorarbeit

120 (105) n,n

Affiner Bereich 30 (…) n,n

Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV) 30 (0) n,n
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Anlage 4: Urkunde (Muster) 

  

F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n
F a c h b e r e i c h  G e s c h i c h t s -  u n d  K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n

U r k u n d e

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Bachelorstudiengang

Chinastudien/Ostasienwissenschaften

erfolgreich abgeschlossen.

Gemäß der Prüfungsordnung vom 18. April 2018 (FU-Mitteilungen 24/2018)

wird der Hochschulgrad

Bachelor of Arts (B. A.)

verliehen.

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]  (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan  Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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FU-Mitteilungen 
Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelor-
studiengang Integrierte Chinastudien des 

Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissen-
schaften der Freien Universität Berlin

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und
Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin am
18. April 2018 die folgende Studien- und Prüfungsord-
nung für den Bachelorstudiengang Integrierte China-
studien des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwis-
senschaften der Freien Universität Berlin erlassen: *

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Qualifikationsziele 
§ 3 Studieninhalte
§ 4 Studienberatung und Studienfachberatung
§ 5 Prüfungsausschuss
§ 6 Regelstudienzeit
§ 7 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen
§ 8 Lehr- und Lernformen
§ 9 Affiner Bereich
§ 10 Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung
§ 11 Bachelorarbeit
§ 12 Wiederholung von Prüfungsleistungen
§ 13 Integriertes Auslandsjahr
§ 14 Studienabschluss
§ 15 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

Anlagen
Anlage 1: Modulbeschreibungen
Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan
Anlage 3: Zeugnis (Muster) 
Anlage 4: Urkunde (Muster)

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des Ba-
chelorstudiengangs Integrierte Chinastudien des Fach-
bereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der
Freien Universität Berlin (Bachelorstudiengang) und in
Ergänzung zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung
der Freien Universität Berlin (RSPO) Anforderungen
und Verfahren für die Erbringung von Studien- und Prü-
fungsleistungen (Leistungen) im Bachelorstudiengang.

§ 2 
Qualifikationsziele 

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des Bache-
lorstudiengangs verfügen über breite wissenschaftliche
Fachkenntnisse zu China in den Bereichen Politik, Wirt-
schaft, Gesellschaft sowie Geschichte, Religion und
Kultur. Sie beherrschen die Grundlagen wissenschaft-
lichen Arbeitens und besitzen die Fähigkeit, chinabezo-
gene Erkenntnisse sachlich und sprachlich angemessen
darzustellen. Sie verfügen über aktive und passive Fer-
tigkeiten in der chinesischen Sprache, die nicht nur zur
Alltagskommunikation, sondern auch zur fachspezifi-
schen Analyse von Texten sowie Gesprächen auf der
Grundlage chinesischer Quellen und Materialien befähi-
gen. Basierend auf den Erfahrungen des in den Bache-
lorstudiengang integrierten Auslandsjahres in der Volks-
republik China sind sie zudem mit dem Leben und
Arbeiten in China vertraut und in der Lage, effektiv in
einem chinesischen Umfeld zu interagieren und zu kom-
munizieren. Ebenso haben sie bereits erste eigenstän-
dige Forschungserfahrungen in China gesammelt und
verfügen über Kenntnisse in der Nutzung chinesischer
Bibliotheken und Datenbanken.

(2) Auf der Grundlage erworbener Sprachkenntnisse
und wissenschaftlicher Fertigkeiten können die Studen-
tinnen und Studenten Vorträge, Berichte und Analysen
zu unterschiedlichen Themen und Fragestellungen kon-
zipieren und anfertigen, wobei die problemorientierte
und kritisch reflektierende Erfassung des Forschungs-
gegenstandes auch unter Einbeziehung der Kategorie
Gender im Mittelpunkt steht. Sie sind überdies in der
Lage, einzelne Sitzungen innerhalb der Seminare zu ge-
stalten, Präsentationen zu erstellen und Diskussionen
als Moderatorin oder Moderator zu leiten. Chinaspezifi-
sche Inhalte und Themen können selbstständig erarbei-
tet und Ergebnisse adäquat präsentiert werden. Sie ver-
fügen über interkulturelle Kompetenzen, welche einen
wesentlichen Beitrag zur Berufsbefähigung (employabi-
lity) der Studentinnen und Studenten in einem internatio-
nalen Kontext leisten.

(3) Absolventinnen und Absolventen sind auf ein brei-
tes Tätigkeitsfeld in verschiedenen auf China bezogenen
Berufsfeldern vorbereitet. Dazu zählen insbesondere
Arbeitsbereiche in Wirtschaft und Handel, in Medien und
Journalismus, in nationalen und internationalen Organi-
sationen, im Verlagswesen, in Bildungsinstitutionen so-
wie in Museen und Wissenschaft. Darüber hinaus sind
sie für einen weiterführenden Masterstudiengang und
nach erfolgreichem Eignungsfeststellungsverfahren zur
Promotion qualifiziert.

§ 3
Studieninhalte 

(1) Der Bachelorstudiengang befasst sich mit dem
modernen und gegenwärtigen China unter Berücksichti-
gung seiner historischen Entwicklung, die wahlweise

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 30. Mai 2018 bestätigt worden.
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entweder aus sozialwissenschaftlicher oder kulturwis-
senschaftlicher Perspektive erschlossen wird. Einen be-
sonderen Raum nimmt dabei die Sprachausbildung ein,
die durch einen curricular integrierten, einjährigen Auf-
enthalt an einer chinesischen Partneruniversität beson-
ders vertieft wird. In der wissenschaftlichen Auseinan-
dersetzung werden spezifische china- und ostasien-
bezogene Fragestellungen, Hilfsmittel, Techniken sowie
die Geschichte der Chinaforschung behandelt. Ebenso
werden die Methoden und Theorien des Faches vermit-
telt. Während des Auslandsjahres in China erhalten die
Studentinnen und Studenten die Möglichkeit, unter An-
leitung einer chinesischen Hochschullehrerin oder eines
chinesischen Hochschullehrers erste eigenständige For-
schungserfahrung in China zu sammeln und die Ergeb-
nisse auf Englisch und Chinesisch zu präsentieren.

(2) Das Studium der chinakundlichen Module in Ver-
bindung mit der Absolvierung des Ostasienmoduls be-
schäftigt sich mit der Geschichte, Kultur, Religion, Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft Chinas im ostasiatischen
Kontext und einer kritischen Reflexion. 

(3) In dem Studienbereich Chinastudien erfolgt eine
Schwerpunktsetzung auf die sozial- oder kulturwissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit China. Die ge-
wählte Schwerpunktsetzung wird durch Kurse an der
Partnerhochschule vertieft, sodass die Studentinnen
und Studenten auch einen Einblick in chinesische wis-
senschaftliche Diskurse ihres jeweiligen Schwerpunktes
gewinnen. In dieser Phase des Studiums werden die
Studentinnen und Studenten auch an relevante theoreti-
sche Fragestellungen und Methoden aus den Bereichen
der Geschichts- und Kulturwissenschaften bzw. der Poli-
tik- und Wirtschaftswissenschaften herangeführt und ler-
nen diese auf den Forschungsgegenstand China zu
übertragen und anzuwenden.

§ 4 
Studienberatung und Studienfachberatung

(1) Die allgemeine Studienberatung wird von der
Zentraleinrichtung Studienberatung und Psychologische
Beratung der Freien Universität Berlin durchgeführt.

(2) Die Studienfachberatung wird durch die Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer, die Lehrver-
anstaltungen im Bachelorstudiengang anbieten, zu den
regelmäßigen Sprechstunden durchgeführt. Zusätzlich
steht mindestens eine studentische Hilfskraft beratend
zur Verfügung. 

(3) In der Studienfachberatung können ebenfalls Fra-
gen und Organisatorisches zum integrierten Ausland-
studium geklärt werden.

§5
Prüfungsausschuss

Zuständig für die Organisation der Prüfungen und die
übrigen in der RSPO genannten Aufgaben ist der vom
Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und Kul-

turwissenschaften der Freien Universität Berlin für den
Bachelorstudiengang eingesetzte Prüfungsausschuss.

§ 6
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt acht Semester.

§ 7
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Im Bachelorstudiengang sind insgesamt Leistun-
gen im Umfang von 240 Leistungspunkten (LP) nachzu-
weisen. Der Bachelorstudiengang gliedert sich in:
1. das Kernfach im Umfang von 180 LP einschließlich

eines integrierten Auslandsstudiums in China im Um-
fang von 50 LP und der Bachelorarbeit im Umfang
von 10 LP,

2. den affinen Bereich im Umfang von 30 LP und
3. Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV)

im Umfang von 30 LP einschließlich 10 LP im Aus-
landsstudium in China. 
(2) Im Kernfach sind drei Studienbereiche wie folgt zu

absolvieren: 
1. Studienbereich Spracherwerb im Umfang von 80 LP

a) Pflichtmodule: Folgende Module sind zu absolvie-
ren: 
– Grundmodul: Chinesisch I (10 LP), 
– Grundmodul: Chinesisch II (10 LP), 
– Grundmodul: Chinesisch III (10 LP), 
– Grundmodul: Chinesisch IV (10 LP) und 
– Vertiefungsmodul: Chinesisch I (5 LP).

b) Im Rahmen des Auslandsaufenthalts an der Part-
neruniversität in China müssen folgende Lehrein-
heiten absolviert werden: 
– Aufbaumodul: Chinesisch Intensiv in China A

(20 LP) und
– Aufbaumodul: Chinesisch Intensiv in China B

(10 LP).
c) Wahlpflichtmodul: Eines der folgenden beiden Mo-

dule ist zu wählen und zu absolvieren:
– Vertiefungsmodul: Chinesisch II (5 LP) oder
– Modul: Vormodernes Chinesisch (5 LP).

2. Studienbereich Chinastudien im Umfang von 85 LP
a) Pflichtmodule: Folgende Module sind zu absolvie-

ren: 
– Einführungsmodul: Sozialwissenschaftliche Chi-

naforschung (10 LP), 
– Einführungsmodul: Kulturwissenschaftliche Chi-

naforschung (10 LP) und
– Modul: Interkulturelle Chinastudien (10 LP).
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b) Wahlpflichtmodule: Jeweils eines der folgenden
zwei Module ist zu wählen und zu absolvieren: 
– Aufbaumodul: Sozialwissenschaftliche China-

forschung I (10 LP) oder
– Aufbaumodul: Kulturwissenschaftliche China-

forschung I (10 LP)
sowie
– Aufbaumodul: Sozialwissenschaftliche China-

forschung II (10 LP) oder
– Aufbaumodul: Kulturwissenschaftliche China-

forschung II (10 LP)
sowie
– Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Chi-

naforschung I (10 LP) oder
– Vertiefungsmodul: Kulturwissenschaftliche Chi-

naforschung I (10 LP)
sowie
– Vertiefungsmodul: Sozialwissenschaftliche Chi-

naforschung II (5 LP) oder
– Vertiefungsmodul: Kulturwissenschaftliche Chi-

naforschung II (5 LP).
c) Im Rahmen des Auslandsaufenthalts an der Part-

neruniversität in China sind die folgenden beiden
Lehreinheiten zu absolvieren: 
– Chinese Studies in China A (10 LP) und
– Chinese Studies in China B (10 LP).

3. Studienbereich Allgemeine Ostasienkunde im Um-
fang von 5 LP
– Modul: Ostasien (5 LP).
(2) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte und

Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den zeit-
lichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teilnahme,
die zu erbringenden studienbegleitenden Prüfungsleis-
tungen, die Angaben über die Pflicht zur regelmäßigen
Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die den Modulen
jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die Regeldauer
und die Angebotshäufigkeit informieren für die Module
des Bachelorstudiengangs die Modulbeschreibungen in
der Anlage 1. Für die Grundmodule „Chinesisch I“
(10 LP), „Chinesisch II“ (10 LP), „Chinesisch III“ (10 LP)
und „Chinesisch IV“ (10 LP) sowie das Modul „Vormoder-
nes Chinesisch“ (5 LP), die Einführungsmodule „Sozial-
wissenschaftliche Chinaforschung“ (10 LP) und „Kultur-
wissenschaftliche Chinaforschung“ (10 LP), die Aufbau-
module „Sozialwissenschaftliche Chinaforschung I“
(10 LP), „Kulturwissenschaftliche Chinaforschung I“
(10 LP), Sozialwissenschaftliche Chinaforschung II“
(10 LP), Kulturwissenschaftliche Chinaforschung II“
(10 LP), die Vertiefungsmodule „Sozialwissenschaftliche
Chinaforschung I“ (10 LP), „Kulturwissenschaftliche
Chinaforschung I“ (10 LP), „Sozialwissenschaftliche
Chinaforschung II“ (5 LP) und „Kulturwissenschaftliche
Chinaforschung II“ (5 LP) sowie das Modul „Ostasien“
(5 LP) wird auf die Studien- und Prüfungsordnung für den

Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissen-
schaften des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwis-
senschaften der Freien Universität Berlin verwiesen. Für
die Lehreinheiten, die an der Partneruniversität in China
erbracht werden, wird auf die jeweilige Ordnung ver-
wiesen.

(3) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im
Bachelorstudiengang unterrichtet der exemplarische
Studienverlaufsplan in der Anlage 2.

§ 8
Lehr- und Lernformen

(1) Im Rahmen des Lehrangebots werden folgende
Lehr- und Lernformen angeboten:

1. Einführungskurse (EK) führen auf der Grundlage von
exemplarischen Kenntnissen in grundlegende Fragen
und Zusammenhänge sowie methodische und theo-
retische Grundlagen ein. Sie dienen der Vermittlung
von für wissenschaftliches Arbeiten notwendigem
Grundwissen. Die vorrangigen Arbeitsformen sind
Diskussionen auf der Grundlage von Arbeitsaufträgen
aus dem Selbststudium sowie Gruppenarbeiten. Die
aktive Mitgestaltung der Kurse durch Studierende ist
möglich.

2. Sprachpraktische Übungen (spÜ) dienen der Vermitt-
lung von anwendungsorientierten Kenntnissen eines
abgegrenzten Stoffgebietes und dem Erwerb von
praktischen Fähigkeiten, eine Aufgabe selbstständig
zu bearbeiten, die Ergebnisse darzustellen und kri-
tisch zu diskutieren. Die vorrangige Arbeitsform ist
das Üben von Arbeitstechniken, Praxis- oder Sprach-
kenntnissen. Die Lehrkraft leitet an und kontrolliert die
Tätigkeiten. Die Lehrform „Sprachpraktische Übung“
entspricht zu 50 % der Lehrform „Konversations-
übung“ und zu 50 % der Lehrform „Lektürekurs“ im
Sinne der Verordnung über die Kapazitätsermittlung,
die Curricularnormwerte und die Festsetzung von Zu-
lassungszahlen (Kapazitätsverordnung – KapVO).

3. Projektseminare (ProjS) dienen der anwendungs-
und problembezogenen Vertiefung fachwissenschaft-
licher Kenntnisse und Methoden. Die Projektarbeits-
gruppen sind von Studentinnen und Studenten selbst-
ständig organisierte und von Dozenten betreute
Kleingruppen, die der begleitenden Bearbeitung des
Projektes dienen.

(2) Die Lehr- und Lernformen gemäß Abs. 1 können
in Blended-Learning-Arrangements umgesetzt werden.
Das Präsenzstudium wird hierbei mit elektronischen In-
ternet-basierten Medien (E-Learning) verknüpft. Dabei
werden ausgewählte Lehr- und Lernaktivitäten über die
zentralen E-Learning- Anwendungen der Freien Univer-
sität Berlin angeboten und von den Studentinnen und
Studenten einzeln oder in einer Gruppe selbstständig
und/oder betreut bearbeitet. Blended Learning kann in
der Durchführungsphase (Austausch und Diskussion
von Lernobjekten, Lösung von Aufgaben, Intensivierung
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der Kommunikation zwischen den Lernenden und Leh-
renden) bzw. in der Nachbereitungsphase (Lernerfolgs-
kontrolle, Transferunterstützung) eingesetzt werden. 

§ 9 
Affiner Bereich

(1) Die Module des affinen Bereichs erweitern das
fachwissenschaftliche Spektrum. Zusammen mit den
Modulen des Kernfaches sollen die Module des affinen
Bereichs den Studentinnen und Studenten ein erweiter-
tes, aber in sich geschlossenes qualifikatorisches Profil
verschaffen.

(2) Die Module des affinen Bereichs und die darin
erbrachten Leistungen dürfen nicht mit Modulen und
Leistungen des Kernfaches oder des Studienbereichs
der ABV übereinstimmen.

(3) Wählbar sind Module der Fachbereiche und Zen-
tralinstitute der Freien Universität Berlin, sofern den Stu-
dentinnen und Studenten des Bachelorstudiengangs die
Wählbarkeit durch Beschluss des jeweils zuständigen
Organs zugesichert worden ist. Dies gilt für Module der
anderen Universitäten der Länder Berlin und Branden-
burg entsprechend. Der Katalog der wählbaren Module,
deren Ziele und Inhalte werden Studieninteressierten
sowie Studentinnen und Studenten rechtzeitig in geeig-
neter Weise bekannt gegeben. Besonders empfohlen
werden die Module aus den Regionalstudien, aus dem
Bereich der Geschichts- und Kulturwissenschaften so-
wie aus der Wirtschaftswissenschaft, Politikwissen-
schaft und Sozial- und Kulturanthropologie.

(4) Über Inhalte und Qualifikationsziele, Lehr- und
Lernformen, den zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen
der aktiven Teilnahme, die Regeldauer und die Ange-
botshäufigkeit informieren die jeweiligen Studienordnun-
gen, auf die mit Bekanntgabe der im affinen Bereich
wählbaren Module rechtzeitig und in geeigneter Form
hingewiesen wird.

§ 10
Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung

(1) Im Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung
(ABV) erwerben die Studentinnen und Studenten über
die fachwissenschaftlichen Studien hinaus eine breitere
wissenschaftliche Bildung und weitere berufsfeldbezo-
gene Kompetenzen zur Vorbereitung auf qualifikations-
adäquate, auch international ausgerichtete berufliche
Tätigkeiten nach dem Studium.

(2) Die Module des Studienbereichs ABV werden in
der Studienordnung und der Prüfungsordnung für den
Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung in Ba-
chelorstudiengängen der Freien Universität Berlin (StO-
ABV und PO-ABV) beschrieben. Für die Lehreinheiten
im Rahmen der ABV, die an der Partneruniversität in
China erbracht werden, wird auf die jeweilige Ordnung
verwiesen.

(3) Der Studienbereich ABV umfasst ein obligatori-
sches Berufspraktikum sowie unterschiedliche Kompe-
tenzbereiche, die berufsrelevante Qualifikationsfelder
abdecken. Die Beratung zu den allgemeinen Regelun-
gen des Studienbereichs und die Unterstützung bei der
Wahl des Praktikums wird von der Studienfachberaterin
bzw. dem Studienfachberater in Verbindung mit der
ABV- Koordinationsstelle des Fachbereichs sowie dem
Career Service der Freien Universität Berlin durchge-
führt.

(4) Die Module des Studienbereichs ABV und darin
erbrachte Leistungen dürfen nicht mit Modulen und Leis-
tungen des Kernfaches und den gewählten Modulange-
boten aus anderen fachlichen Bereichen übereinstim-
men.

§ 11
Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Studentin
oder der Student in der Lage ist, eine Fragestellung aus
dem Gebiet der Chinastudien nach wissenschaftlichen
Methoden selbstständig zu bearbeiten und die gewon-
nenen Ergebnisse schriftlich angemessen darzustellen
und zu bewerten. 

(2) Studentinnen und Studenten werden auf Antrag
zur Bachelorarbeit zugelassen, wenn sie bei Antrag-
stellung nachweisen, dass sie
1. im Bachelorstudiengang zuletzt an der Freien Univer-

sität Berlin immatrikuliert gewesen sind und
2. Module im Umfang von insgesamt mindestens 110 LP

im Kernfach des Bachelorstudiengangs, einschließlich
des Aufbaumoduls „Sozialwissenschaftliche China-
forschung I“ (10 LP) oder des Aufbaumoduls „Kultur-
wissenschaftliche Chinaforschung II“ (10 LP), absol-
viert haben.
(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit

sind Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzun-
gen gemäß Abs. 2 beizufügen, ferner die Bescheinigung
einer prüfungsberechtigten Lehrkraft über die Bereit-
schaft zur Übernahme der Betreuung der Bachelor-
arbeit. Der zuständige Prüfungsausschuss entscheidet
über den Antrag. Wird eine Bescheinigung über die
Übernahme der Betreuung der Bachelorarbeit gemäß
Satz 1 nicht vorgelegt, so setzt der Prüfungsausschuss
eine Betreuerin oder einen Betreuer ein.

(4) Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit
der Betreuerin oder dem Betreuer das Thema der Ba-
chelorarbeit aus. Thema und Aufgabenstellung müssen
so beschaffen sein, dass die Bearbeitung innerhalb der
Bearbeitungsfrist abgeschlossen werden kann. Aus-
gabe und Fristeinhaltung sind aktenkundig zu machen. 

(5) Die Bachelorarbeit soll etwa 9 000 Wörter umfas-
sen. Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt
12 Wochen. Sie kann in deutscher oder englischer Spra-
che abgefasst werden. War eine Studentin oder ein Stu-
dent über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten
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aus triftigem Grund an der Bearbeitung gehindert, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss, ob die Bachelorarbeit
neu erbracht werden muss. Die Prüfungsleistung hin-
sichtlich der Bachelorarbeit gilt für den Fall, dass der
Prüfungsausschuss eine erneute Erbringung verlangt,
als nicht unternommen. 

(6) Die Bachelorarbeit wird von einem wissenschaft-
lichen Kolloquium begleitet. Es werden die Thesen und
Arbeitsfortschritte präsentiert und unter Anleitung durch
die Betreuerin oder den Betreuer reflektiert. Die Teil-
nahme am Kolloquium ist obligatorisch.

(7) Als Beginn der Bearbeitungszeit gilt das Datum
der Ausgabe des Themas durch den Prüfungsaus-
schuss. Das Thema kann einmalig innerhalb der ersten
zwei Wochen zurückgegeben werden und gilt dann als
nicht ausgegeben. Bei der Abgabe hat die Studentin
oder der Student schriftlich zu versichern, dass sie oder
er die Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel
benutzt hat. Die Bachelorarbeit ist in drei maschinen-
schriftlichen, gebundenen Exemplaren sowie in elektro-
nischer Form im Portable-Document-Format (PDF) ab-
zugeben. Die PDF-Datei muss den Text maschinenles-
bar und nicht nur grafisch enthalten; ferner darf sie keine
Rechtebeschränkung aufweisen.

(8) Die Bachelorarbeit ist innerhalb von vier Wochen
von zwei vom Prüfungsausschuss bestellten Prüfungs-
berechtigten mit einer schriftlichen Begründung zu be-
werten. Dabei soll die Betreuerin oder der Betreuer der
Bachelorarbeit eine oder einer der Prüfungsberechtigten
sein. Mindestens eine der beiden Bewertungen soll von
einer prüfungsberechtigten Lehrkraft sein, die am Insti-
tut für Sinologie/Chinastudien des Fachbereichs Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universi-
tät Berlin hauptberuflich tätig ist. 

(9) Die Bachelorarbeit ist bestanden, wenn die Note
für die Bachelorarbeit mindestens „ausreichend“ (4,0)
ist. 

(10) Die Anrechnung einer Leistung auf die Bachelor-
arbeit ist zulässig und kann beim Prüfungsausschuss
beantragt werden. Voraussetzung für eine solche An-
rechnung ist, dass sich die Prüfungsbedingungen und
die Aufgabenstellung der vorgelegten Leistung bezüg-
lich der Qualität, des Niveaus, der Lernergebnisse, des
Umfangs und des Profils nicht wesentlich von den Prü-
fungsbedingungen und der Aufgabenstellung einer im
Bachelorstudiengang zu erbringenden Bachelorarbeit,
die das Qualifikationsprofil des Bachelorstudiengangs in
besonderer Weise prägt, unterscheidet.

§ 12
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1) Im Falle des Nichtbestehens dürfen die Bachelor-
arbeit einmal, sonstige studienbegleitende Prüfungs-
leistungen dreimal wiederholt werden.

(2) Mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete
Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.

§ 13
Integriertes Auslandsjahr

(1) Im Bachelorstudiengang ist ein einjähriges Aus-
landsstudium an einer chinesischen Partneruniversität
curricular integriert, das im fünften und sechsten Fach-
semester zu absolvieren ist. Die im Rahmen des Aus-
landsstudiums erbrachten Leistungen sind Teil des Ba-
chelorstudiengangs.

(2) Die im Rahmen des Auslandsstudiums zu erbrin-
genden Leistungen sind in einer zwischen der Freien
Universität Berlin und der zuständigen Stelle der Ziel-
hochschule geschlossenen vertraglichen Vereinbarung
geregelt. Diese Vereinbarung enthält auch die Regelung
über die Dauer des Auslandsstudiums, die den Leistun-
gen zugeordneten Leistungspunkte sowie den Erlass
der ggf. anfallenden Studiengebühren.

(3) Der oder die Beauftragte für Stipendienpro-
gramme informiert die Studentinnen und Studenten über
die Möglichkeit einer finanziellen Förderung hinsichtlich
der Reise- und Aufenthaltskosten, insbesondere im
Rahmen eines Stipendienprogramms des DAAD, und
unterstützt die Studentinnen und Studenten bei der Pla-
nung und Vorbereitung des Auslandsstudiums.

(4) Weiter wird den Studentinnen und Studenten emp-
fohlen, während des Auslandsaufenthalts das Berufs-
praktikum zu absolvieren. Dazu berät ausführlich der
Career Service und die oder der vom Fachbereichsrat
bestellte Praktikumsbeauftragte.

(5) Über die an der chinesischen Partneruniversität
erbrachten Leistungen in den Lehreinheiten „Chinese
Studies in China A“ und „Chinese Studies in China B“
wird von der chinesischen Partneruniversität eine sepa-
rate Bescheinigung ausgestellt. Von den an der chine-
sischen Partneruniversität erbrachten Leistungen im
Umfang von insgesamt 60 LP werden im Bereich der
ABV Leistungen im Umfang von insgesamt 10 LP in den
Wahllerneinheiten Fremdsprachen, Informations- und
Medienkompetenz, Gender- und Diversity-, Organisa-
tions- und Managementkompetenz, Personale und so-
ziale kommunikative Kompetenz, Fachnahe Zusatz-
qualifikation oder Praktikum erbracht, die jeweils nicht
differenziert bewertet werden. Für die verbleibenden
Leistungen im Umfang von insgesamt 50 LP, die diffe-
renziert bewertet werden und in die Gesamtnote ein-
gehen, gilt folgende Umrechnungstabelle: 
  Chinesisches 

Notenschema Notenschema FU

100–94 1,0
93–90 1,3
89–86 1,7
85–82 2,0
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§ 14
Studienabschluss

(1) Voraussetzung für den Studienabschluss ist, dass
die gemäß §§ 7 und 11 geforderten Leistungen erbracht
worden sind.

(2) Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, soweit
die Studentin oder der Student an einer Hochschule im
gleichen Studiengang oder in einem Modul, welches mit
einem der im Bachelorstudiengang zu absolvierenden
und bei der Ermittlung der Gesamtnote zu berücksichti-
genden Module identisch oder vergleichbar ist, Leistun-
gen endgültig nicht erbracht oder Prüfungsleistungen
endgültig nicht bestanden hat oder sich in einem schwe-
benden Prüfungsverfahren befindet.

(3) Dem Antrag auf Feststellung des Studienabschlus-
ses sind Nachweise über das Vorliegen der Vorausset-
zungen gemäß Abs. 1 und eine Versicherung beizu-
fügen, dass für die Person der Antragstellerin oder des
Antragstellers keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vorliegt.
Über den Antrag entscheidet der zuständige Prüfungs-
ausschuss. 

(4) In die Gesamtnote fließen die Leistungen, die an
der chinesischen Partneruniversität nach Umrechnung
gemäß § 10 Abs. 5 und die an der Freien Universität
Berlin erbracht wurden, im jeweiligen Verhältnis der
eingebrachten LP ein. Hiervon ausgenommen sind die
Leistungen im Bereich der ABV, die nicht in die Gesamt-
note eingehen.

(5) Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der Hoch-
schulgrad Bachelor of Arts (B. A.) verliehen. Die Studen-

tinnen und Studenten erhalten ein Zeugnis und eine
Urkunde (Anlagen 3 und 4), sowie ein Diploma Supple-
ment (englische und deutsche Version). Darüber hinaus
wird eine Zeugnisergänzung mit Angaben zu den einzel-
nen Modulen und ihren Bestandteilen (Transkript) er-
stellt. Auf Antrag werden ergänzend englische Versio-
nen von Zeugnis und Urkunde ausgehändigt.

§ 15
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent-
lichung in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien
Universität Berlin) zum Wintersemester 2018/2019 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Studien- und Prüfungsordnung
für den Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien
vom 27. Oktober 2015 (FU-Mitteilungen 12/2016,
S. 120) geändert am 13. Juli 2016 (FU-Mitteilungen 41/
2016, S. 740) außer Kraft.

(3) Diese Ordnung gilt für Studentinnen und Studen-
ten, die nach deren Inkrafttreten im Bachelorstudien-
gang an der Freien Universität Berlin immatrikuliert wer-
den. Studentinnen und Studenten, die vor dem Inkraft-
treten dieser Ordnung für den Bachelorstudiengang
Integrierte Chinastudien an der Freien Universität Berlin
immatrikuliert worden sind, studieren und erbringen die
Leistungen auf der Grundlage der Studien- und Prü-
fungsordnung gemäß Abs. 2, sofern sie nicht die Fort-
setzung des Studiums und die Erbringung der Leistun-
gen gemäß dieser Ordnung beim Prüfungsausschuss
beantragen. Anlässlich der auf den Antrag hin erfolgen-
den Umschreibung entscheidet der Prüfungsausschuss
über den Umfang der Berücksichtigung von zum Zeit-
punkt der Antragstellung bereits begonnenen oder ab-
geschlossenen Modulen oder über deren Anrechnung
auf nach Maßgabe dieser Ordnung zu erbringende Leis-
tungen, wobei den Erfordernissen von Vertrauensschutz
und Gleichbehandlungsgebot Rechnung getragen wird.
Die Umschreibung ist nicht revidierbar.

(4) Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf der
Grundlage der Studien- und Prüfungsordnung gemäß
Abs. 2 wird bis zum Ende des Sommersemesters 2022
gewährleistet.

81–78 2,3
77–74 2,7
73–70 3,0
69–66 3,3
65–62 3,7
61–60 4,0

Unter 60 5,0 (Nicht bestanden)

Chinesisches 
Notenschema Notenschema FU
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen:
Die folgenden Modulbeschreibungen benennen, soweit
nicht auf andere Ordnungen verwiesen wird, für jedes
Modul des Bachelorstudiengangs
P die Bezeichnung des Moduls,
P die Verantwortliche oder den Verantwortlichen des

Moduls,
P die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen

Modul, 
P Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,
P Lehr- und Lernformen des Moduls,
P den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolg-

reiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird,
P Formen der aktiven Teilnahme,
P die Prüfungsformen,
P die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme,
P die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte,
P die Regeldauer des Moduls,
P die Häufigkeit des Angebots,
P die Verwendbarkeit des Moduls.

Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksich-
tigen insbesondere
P die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstudien-

zeit,
P den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer

Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit,
P die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachberei-

tung,
P die Bearbeitung von Studieneinheiten in den Online-

Studienphasen,
P die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleis-

tungen,
P die Prüfungszeit selbst.
Die Zeitangaben zum Selbststudium (unter anderem
Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung) stellen
Richtwerte dar und sollen den Studentinnen und Stu-
denten Hilfestellung für die zeitliche Organisation ihres
modulbezogenen Arbeitsaufwands liefern. Die Angaben
zum Arbeitsaufwand korrespondieren mit der Anzahl der

dem jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte
als Maßeinheit für den studentischen Arbeitsaufwand,
der für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa
zu erbringen ist. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stun-
den.
Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die
Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie
neben der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lern-
formen und der erfolgreichen Absolvierung der Prü-
fungsleistungen eines Moduls Voraussetzung für den
Erwerb der dem jeweiligen Modul zugeordneten Leis-
tungspunkte. Eine regelmäßige Teilnahme liegt vor,
wenn mindestens 85 % der in den Lehr- und Lernformen
eines Moduls vorgesehenen Präsenzstudienzeit be-
sucht wurden. Besteht keine Pflicht zu regelmäßiger
Teilnahme an einer Lehr- und Lernform eines Moduls,
so wird sie dennoch dringend empfohlen. Die Fest-
legung einer Präsenzpflicht durch die jeweilige Lehrkraft
ist für Lehr- und Lernformen, für die im Folgenden die
Teilnahme lediglich empfohlen wird, ausgeschlossen. In
Modulen, in denen alternative Formen der aktiven Teil-
nahme vorgesehen sind, sind die entsprechend dem
studentischen Arbeitsaufwand zu bestimmenden For-
men der aktiven Teilnahme für das jeweilige Semester
von der verantwortlichen Lehrkraft spätestens im ersten
Lehrveranstaltungstermin festzulegen.
Zu jedem Modul muss – soweit vorgesehen – die zuge-
hörige Modulprüfung abgelegt werden. Bewertete Mo-
dule werden mit nur einer Prüfungsleistung (Modulprü-
fung) abgeschlossen. Die Modulprüfung ist auf die Qua-
lifikationsziele des Moduls zu beziehen und überprüft
die Erreichung der Ziele des Moduls exemplarisch. Der
Prüfungsumfang wird auf das dafür notwendige Maß be-
schränkt. In Modulen, in denen alternative Prüfungs-
formen vorgesehen sind, ist die Prüfungsform des je-
weiligen Semesters von der verantwortlichen Lehrkraft
spätestens im ersten Lehrveranstaltungstermin festzu-
legen.
Die aktive und – soweit vorgesehen – regelmäßige Teil-
nahme an den Lehr- und Lernformen sowie die erfolg-
reiche Absolvierung der Prüfungsleistungen eines Mo-
duls sind Voraussetzung für den Erwerb der dem jewei-
ligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Bei Modu-
len ohne Modulprüfung ist die aktive Teilnahme und
regelmäßige Teilnahme an den Lehr- und Lernformen
Voraussetzung für den Erwerb der dem jeweiligen Mo-
dul zugeordneten Leistungspunkte. 
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1. Studienbereich Spracherwerb   

  

Lehreinheit: Aufbaumodul Chinesisch Intensiv in China A
Hochschule und Institut: Zhejiang Universität, Institut für Chinastudien
Verantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten der Lerneinheit
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten sind fähig, am Ende des Auslandsjahres auf dem Level HSK 5 oder höher in Chi-
nesisch zu kommunizieren, Texte zu lesen und zu verfassen. Die Studentinnen und Studenten sind in der Lage,
sich zu ausgewählten Themengebieten fachlich zu unterhalten, zu argumentieren und fachsprachliche Texte zu
den behandelten Themen zu verstehen und wiederzugeben. Sie können gelesene Texte und Inhalte aus Diskussi-
onen wiedergeben und präsentieren und besitzen fundierte Kenntnisse sowie einen erweiterten Wortschatz zu den
behandelten Themengebieten.
Inhalte:
Der Unterricht wird sich vorwiegend mit den Themenbereichen Geschichte und Kultur, Wirtschaft und Recht und
Politik und Gesellschaft beschäftigen. Diese sollen, neben der Arbeit mit dem Lehrwerk, in besonderem Maße ver-
tieft werden. Es wird das Lehrwerk „Fazhan hanyu/Developing Chinese“ verwendet. Der Unterricht findet innerhalb
der Gruppe statt.
Kurssprache Chinesisch 
Prüfungsformen Prüfungsform der Studien- bzw. Prüfungsordnung der jeweiligen Partner-

hochschule
Leistungspunkte 20 LP
SWS 8 
Kursformen Sprachpraktische Übungen
Dauer der Lerneinheit 4 Quadrimester

Lehreinheit: Aufbaumodul Chinesisch Intensiv in China B
Hochschule und Institut: Zhejiang Universität
Verantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten der Lerneinheit
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten können sich in einem chinesischsprachigen Umfeld bewegen und beherrschen
die Kommunikation im Alltag an einer chinesischen Hochschule. Lesen: Die Studentinnen und Studenten können
den Inhalt eines chinesischsprachigen Sachtextes im Detail verstehen, sofern schwierige Passagen mehrmals ge-
lesen werden sowie unbekannte Inhalte aus dem Kontext erschließen. Hör- und Sehverstehen: Sie können in Ge-
sprächen oder Präsentationen Informationen, Ideen und Meinungen zu gesellschaftlichen und fachlichen Themen
in wesentlichen Teilen verstehen, sofern diese in chinesischer Hochsprache stattfinden. Wiedergeben: Sie sind in
der Lage, gelesene Fachtexte und Diskussionen mit eigenen Worten wiederzugeben.
Inhalte:
Es wird das Lehrwerk „Fazhan hanyu/Developing Chinese“ verwendet. Der Unterricht findet gemeinsam mit inter-
nationalen Studentinnen und Studenten statt.
Kurssprache Chinesisch 
Prüfungsformen Prüfungsform der Studien- bzw. Prüfungsordnung der jeweiligen Partner-

hochschule
Leistungspunkte 10 LP
SWS 4
Kursformen Sprachpraktische Übungen
Dauer der Lerneinheit 4 Quadrimester
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  Modul: Vertiefungsmodul Chinesisch I
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreiche Absolvierung der Aufbaumodule „Chinesisch Intensiv in China A“ und
„Chinesisch Intensiv in China B“
Qualifikationsziele:
Lesen: Die Studentinnen und Studenten verstehen den Inhalt eines chinesischsprachigen Sachtextes nach an-
geleiteter Lektüre unter Zuhilfenahme geeigneter Nachschlagewerke und digitale Ressourcen.
Hören: Sie verstehen in chinesischer Hochsprache gehaltene Gespräche, Präsentationen, Filme, sowie Radio-
und Fernsehsendungen zu gesellschaftlichen und fachlichen Themen in wesentlichen Teilen.
Sprechen: Sie nehmen aktiv an Gesprächen zu Themen von allgemeinem Interesse teil und vertreten eine eigene
Position.
Sprachmittlung: Sie können wichtige Inhalte chinesischsprachiger Texte zu Themen von allgemeinem Interesse in
der chinesischen und deutschen Sprache schriftlich und mündlich zusammenfassend weitergeben und über-
setzen. 
Schreiben: Sie können unter Zuhilfenahme geeigneter Hilfsmittel zu den zahlreichen Themen schriftliche Informa-
tionen austauschen.
Inhalte:
Die Studentinnen und Studenten erweitern ihren aktiven und passiven chinesischen Wortschatz zu Fachthemen
und Fachdiskursen. Es werden wissenschaftliche Texte aus verschiedenen Fachgebieten als Lektüre herangezo-
gen und im Unterrichtsgespräch diskutiert. Die Kompetenz in chinesischer Schriftsprache (shumianyu) wird durch
Übersetzungs- und Schreibübungen erweitert. Hör- und Sprechübungen, Diskussionsbeiträge und eigene Präsen-
tationen in chinesischer Sprache steigern die Sprachkompetenz.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung 2

Angeleitetes Lesen und 
Übersetzen von Texten fort-
geschrittenen Schwierig-
keitsgrads, Sprachübun-
gen, Audio-/Videopräsenta-
tionen, schriftliche Tests, 
mündliche Präsentationen

Präsenzzeit spÜ 30
Vor- und Nachbereitung spÜ 60
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Modulprüfung: Klausur (ca. 45 Minuten)
Modulsprache: Deutsch/Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester 
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien
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  Modul: Vertiefungsmodul Chinesisch II
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Erfolgreiche Absolvierung der Aufbaumodule „Chinesisch Intensiv in China A“ und
„Chinesisch Intensiv in China B“
Qualifikationsziele:
Lesen: Die Studentinnen und Studenten verstehen den Inhalt eines chinesischsprachigen Sachtextes nach an-
geleiteter Lektüre unter Zuhilfenahme geeigneter Nachschlagewerke und digitale Ressourcen.
Hören: Sie verstehen in chinesischer Hochsprache gehaltene Gespräche, Präsentationen, Filme, sowie Radio-
und Fernsehsendungen zu gesellschaftlichen und fachlichen Themen in wesentlichen Teilen.
Sprechen: Sie nehmen aktiv an Gesprächen zu Themen von allgemeinem Interesse teil und vertreten eine eigene
Position.
Sprachmittlung: Sie können wichtige Inhalte chinesischsprachiger Texte zu Themen von allgemeinem Interesse in
der chinesischen und deutschen Sprache schriftlich und mündlich zusammenfassend weitergeben und über-
setzen. 
Schreiben: Sie können unter Zuhilfenahme geeigneter Hilfsmittel zu den zahlreichen Themen schriftliche Informa-
tionen austauschen.
Inhalte:
Die Studentinnen und Studenten erweitern ihren aktiven und passiven chinesischen Wortschatz zu Fachthemen
und Fachdiskursen. Es werden wissenschaftliche Texte aus verschiedenen Fachgebieten als Lektüre herangezo-
gen und im Unterrichtsgespräch diskutiert. Die Kompetenz in chinesischer Schriftsprache (shumianyu) wird durch
Übersetzungs- und Schreibübungen erweitert. Hör- und Sprechübungen, Diskussionsbeiträge und eigene Präsen-
tationen in chinesischer Sprache steigern die Sprachkompetenz.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Sprachpraktische 
Übung 2

Angeleitetes Lesen und 
Übersetzen von Texten fort-
geschrittenen Schwierig-
keitsgrads, Sprachübun-
gen, Audio-/Videopräsenta-
tionen, schriftliche Tests, 
mündliche Präsentationen

Präsenzzeit spÜ 30
Vor- und Nachbereitung spÜ 60
Prüfungsvorbereitung und 
Prüfung 60

Modulprüfung: Klausur (ca. 45 Minuten)
Modulsprache: Deutsch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 150 Stunden 5 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester 
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien
FU-Mitteilungen 24/2018 vom 31.05.2018  515



FU-Mitteilungen 
2. Studienbereich: Chinastudien   

Modul: Interkulturelle Chinastudien
Hochschule/Fachbereich: Freie Universität Berlin/Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften
Modulverantwortliche/r: Dozentinnen oder Dozenten des Moduls
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele:
Nach Absolvieren dieses Moduls sind die Studentinnen und Studenten umfassend auf den China-Aufenthalt vor-
bereitet. Sie kennen das chinesische Universitätssystem und haben sich bereits mit Fragen und Herausforderun-
gen des Studiums in China eingehend beschäftigt. Sie sind mit Unterschieden zwischen dem chinesischen und
deutschen Unterrichtsstil an Hochschulen und im wissenschaftlichen Arbeiten vertraut. Des Weiteren werden die
Grundregeln sozialen Umgangs in China und die relevanten Aspekte der chinesischen Gesetze beherrscht. Sie
kennen exemplarische Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens und der wissenschaftlichen Methoden. Weiterhin
sind sie mit Aufbau und Regelungen der jeweiligen Partnerhochschule vertraut. Sie sind in der Lage, Gender- und
Diversityaspekte im täglichen Handeln zu berücksichtigen. 
Inhalte:
Das Modul vermittelt Kenntnisse zum chinesischen Hochschulsystem und zum Campusleben. Dazu gehören
Regeln des sozialen Umgangs in China und relevante gesetzliche Bestimmungen. Außerdem befasst sich das
Modul mit Methoden wissenschaftlichen Arbeitens und den dazugehörigen Rahmenbedingungen in China. Zen-
trale Aspekte des interkulturellen Austausches und der für einen Auslandsaufenthalt notwendigen interkulturellen
Kompetenzen werden vermittelt. Anhand eines exemplarischen Themas werden Kenntnisse der chinesischen For-
schungslandschaft vertieft und die Durchführung von Forschungsprojekten, die während des Studienaufenthaltes
im Anschluss an die Absolvierung dieses Moduls durchgeführt werden sollen, reflektiert und gemeinsam vorberei-
tet. Anhand dieser Forschungsprojekte wird auch das wissenschaftliche Diskutieren geübt.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Einführungskurs 3 Diskussionsbeteiligung, 
Referat, Vorbereitende 
Lektüre englisch- und 
chinesischsprachiger Texte

Präsenzzeit EK  45
Vor- und Nachbereitung EK 105
Präsenzzeit ProjS  45
Vor- und Nachbereitung ProjS 105

Projektseminar 3

Modulprüfung: Keine
Modulsprache: Deutsch, Englisch, Chinesisch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitsaufwand insgesamt: 300 Stunden 10 LP
Dauer des Moduls: Ein Semester
Häufigkeit des Angebots: Jedes Sommersemester
Verwendbarkeit: Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien
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Lehreinheit: Chinese Studies in China A
Hochschule und Institut: Zhejiang Universität
Verantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten der Lerneinheit
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten verfügen je nach Schwerpunktsetzung über vertiefte wissenschaftliche Fach-
kenntnisse zu China in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Geschichte, Recht, Literatur und Kultur aus
der chinesischen und internationalen Forschung. Sie sind in der Lage, am Beispiel Chinas gesellschaftliche Zu-
sammenhänge und Prozesse in ihrer historischen Entwicklung zu erkennen und sie systematisch und kritisch zu
analysieren. Sie wenden Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens im Kontext China sowie im chinesisch-
sprachigen Umfeld an und besitzen die Fähigkeit, chinabezogene Erkenntnisse sachlich und sprachlich angemes-
sen darzustellen. Sie sind mit den Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens in China vertraut.
Inhalte:
Es werden Kurse zu verschiedenen Themen aus den Bereichen Wirtschaft und Recht, Geschichte und Kultur so-
wie Politik und Gesellschaft Chinas angeboten. Außerhalb der Präsenzzeit führen die Studentinnen und Studenten
die im Modul „Interkulturelle Chinastudien“ vorbereiteten individuellen Forschungsprojekte durch. 
Veranstaltungssprache Englisch
Prüfungsformen Keine
Leistungspunkte 10 LP
SWS Pro Kurs 2 bis 4, zu belegende Kurse: 2
Kursformen Seminare, Vorlesungen
Dauer eines Kurses 1 Quadrimester

Lehreinheit: Chinese Studies in China B
Hochschule und Institut: Zhejiang Universität
Verantwortliche/r: Dozentinnen und Dozenten der Lerneinheit
Qualifikationsziele:
Die Studentinnen und Studenten verfügen über wissenschaftliche Fachkenntnisse zu inter- und transkultureller
Kommunikation, den internationalen Beziehungen Chinas sowie aktuellen chinabezogenen Themen. Sie sind in
der Lage, die Fachkenntnisse, die sie in beiden Universitäten erworben haben, zu hinterfragen und zu bewerten
sowie zu vergleichen. Sie haben Kenntnisse über die Sicht Chinas auf Deutschland und sind in der Lage, ihre in
Deutschland erworbenen Kenntnisse in China einzubringen und aktiv anzuwenden. Sie verstehen die Komplexität
der Deutsch-Chinesischen Beziehungen und können unter Berücksichtigung der interkulturellen Besonderheiten
handeln.
Inhalte:
Die Lerneinheit beinhaltet die Auseinandersetzung mit interkultureller Chinaforschung, Interkultureller Kommunika-
tion sowie den Deutsch-Chinesischen Beziehungen. Außerdem behandelt es fachübergreifende Themengebiete
aus der China- und Deutschlandforschung. Außerhalb der Präsenzzeit führen die Studentinnen und Studenten die
Arbeit an ihren individuellen Forschungsprojekten fort und verfassen einen Projektbericht. Die Prüfung erfolgt
durch Dozentinnen und Dozenten des Instituts für Sinologie/Chinastudien der Freien Universität Berlin. 
Veranstaltungssprache Englisch und Deutsch
Prüfungsformen Projektbericht (ca. 3 000 Wörter)
Leistungspunkte 10 LP
SWS Pro Kurs 2 bis 4, zu belegende Kurse: 2
Kursformen Seminare, Vorlesungen
Dauer eines Kurses 1 Quadrimester
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FU-Mitteilungen
Anlage 3: Zeugnis (Muster)

  

F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n
F a c h b e r e i c h  G e s c h i c h t s -  u n d  K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n

Zeugnis

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Bachelorstudiengang 

Integrierte Chinastudien

auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 18. April 2018 (FU-Mitteilungen 24/2018) mit der 
Gesamtnote 

[Note als Zahl und Text]

erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Zahl von 240 Leistungspunkten nachgewiesen. 

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:   

Die Bachelorarbeit hatte das Thema: [XX]

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]  (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan  Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Notenskala: 1,0 – 1,5 sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; 4,1 – 5,0 nicht ausreichend 
Undifferenzierte Bewertungen: BE – bestanden; NB – nicht bestanden 

Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 
Ein Teil der Leistungen ist unbenotet; die in Klammern gesetzte Leistungspunktzahl benennt den Umfang 

 der mit einer Note differenziert bewerteten Leistungen, die die Gesamtnote beeinflussen. 

Studienbereich(e) Leistungspunkte Note

Kernfach Integrierte Chinastudien, davon
P 10 Leistungspunkte für die Bachelorarbeit

180 (165) n,n

Affine Bereiche 30 (…) n,n

Allgemeine Berufsvorbereitung (ABV) 30 (0) n,n
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FU-Mitteilungen 
Anlage 4: Urkunde (Muster)

  

F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n
F a c h b e r e i c h  G e s c h i c h t s -  u n d  K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n

U r k u n d e

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Bachelorstudiengang

Integrierte Chinastudien

erfolgreich abgeschlossen.

Gemäß der Prüfungsordnung vom 18. April 2018 (FU-Mitteilungen 24/2018)

wird der Hochschulgrad

Bachelor of Arts (B. A.)

verliehen.

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]  (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan  Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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FU-Mitteilungen
Ordnung zur Aufhebung der Studienordnung und 
der Prüfungsordnung der Fachbereiche Politik- 

und Sozialwissenschaften sowie Geschichts- und 
Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin 
für den gemeinsamen Bachelorstudiengang Sozial- 

und Kulturanthropologie und das 60-Leistungs-
punkte-Modulangebot Sozial- und Kultur-

anthropologie im Rahmen anderer Studiengänge

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Teilgrundordnung
(Erprobungsmodell) der Freien Universität Berlin vom
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und
Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin am
18. April 2018 folgende Ordnung erlassen: *

Artikel I

1. Die Studienordnung der Fachbereiche Politik- und
Sozialwissenschaften sowie Geschichts- und Kultur-
wissenschaften der Freien Universität Berlin für den
gemeinsamen Bachelorstudiengang Sozial- und Kul-
turanthropologie und das 60-Leistungspunkte-Modul-

angebot Sozial- und Kulturanthropologie im Rahmen
anderer Studiengänge vom 5. Juni 2013 (FU-Mittei-
lungen 43/2013, S. 1289) und die Prüfungsordnung
der Fachbereiche Politik- und Sozialwissenschaften
sowie Geschichts- und Kulturwissenschaften der
Freien Universität Berlin für den gemeinsamen Ba-
chelorstudiengang Sozial- und Kulturanthropologie
und das 60-Leistungspunkte-Modulangebot Sozial-
und Kulturanthropologie im Rahmen anderer Studien-
gänge vom 5. Juni 2013 (FU-Mitteilungen 43/2013,
S. 1306) werden mit Wirkung zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der Studien- und Prüfungsordnung des
Fachbereiches Politik- und Sozialwissenschaften der
Freien Universität Berlin für den Bachelorstudiengang
Sozial- und Kulturanthropologie und das 60-Leis-
tungspunkte-Modulangebot Sozial- und Kulturanthro-
pologie im Rahmen anderer Studiengänge außer
Kraft gesetzt.

2. Die Möglichkeit des Studienabschlusses auf der
Grundlage der Studienordnung und der Prüfungs-
ordnung gemäß Nr. 1 wird bis zum Ende des Sommer-
semesters 2021 gewährleistet.

Artikel II

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft. 

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 30. Mai 2018 bestätigt worden.
FU-Mitteilungen 24/2018 vom 31.05.2018  521



522  FU-Mitteilungen 24/2018 vom 31.05.2018

Herausgeber: Das Präsidium der Freien Universität Berlin, Kaiserswerther Straße 16–18, 14195 Berlin ISSN: 0723-0745
Verlag und Vertrieb: Kulturbuch-Verlag GmbH, Postfach 47 04 49, 12313 Berlin 

Hausadresse: Berlin-Buckow, Sprosserweg 3, 12351 Berlin 
Telefon: Verkauf 661 84 84; Telefax: 661 78 28 
Internet: http://www.kulturbuch-verlag.de 
E-Mail: kbvinfo@kulturbuch-verlag.de 

Der Versand erfolgt über eine Adressdatei, die mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung geführt wird (§ 10 Berliner Datenschutzgesetz).
Das Amtsblatt der FU ist im Internet abrufbar unter www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt. 


	Studien- und Prüfungsordnung des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin für den Bachelorstudiengang Chinastudien/Ostasienwissenschaften, das 60- und das 30-Leistungspunkte-Modulangebot Chinastudien/Ostasien...
	I. Allgemeiner Teil
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Studienberatung und Studienfachberatung
	§ 3 Prüfungsausschuss
	§ 4 Lehr- und Lernformen
	§ 5 Wiederholung von Prüfungsleistungen
	II. Besonderer Teil
	1. Abschnitt: Bachelorstudiengang Chinastudien/ Ostasienwissenschaften
	§ 6 Qualifikationsziele
	§ 7 Studieninhalte
	§ 8 Regelstudienzeit
	§ 9 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen
	§ 10 Affiner Bereich
	§ 11 Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung
	§ 12 Auslandsstudium
	§ 13 Bachelorarbeit
	§ 14 Studienabschluss
	2. Abschnitt: 60-LP-Modulangebot Chinastudien/ Ostasienwissenschaften
	§ 15 Zugangsvoraussetzungen
	§ 16 Qualifikationsziele
	§ 17 Studieninhalte
	§ 18 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen
	3. Abschnitt: 30-LP-Modulangebot Chinastudien/ Ostasienwissenschaften
	§ 19 Zugangsvoraussetzungen
	§ 20 Qualifikationsziele
	§ 21 Studieninhalte
	§ 22 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen
	4. Abschnitt: 30-LP-Modulangebot Chinesisch
	§ 23 Zugangsvoraussetzungen
	§ 24 Qualifikationsziele
	§ 25 Studieninhalte
	§ 26 Aufbau und Gliederung
	5. Abschnitt: Schlussbestimmungen
	§ 27 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

	Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Integrierte Chinastudien des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Qualifikationsziele
	§ 3 Studieninhalte
	§ 4 Studienberatung und Studienfachberatung
	§5 Prüfungsausschuss
	§ 6 Regelstudienzeit
	§ 7 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen
	§ 8 Lehr- und Lernformen
	§ 9 Affiner Bereich
	§ 10 Studienbereich Allgemeine Berufsvorbereitung
	§ 11 Bachelorarbeit
	§ 12 Wiederholung von Prüfungsleistungen
	§ 13 Integriertes Auslandsjahr
	§ 14 Studienabschluss
	§ 15 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

	Ordnung zur Aufhebung der Studienordnung und der Prüfungsordnung der Fachbereiche Politik- und Sozialwissenschaften sowie Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin für den gemeinsamen Bachelorstudiengang Sozial- und Kultur...
	Artikel I
	Artikel II



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (eciRGB v2)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA39)
  /PDFXOutputCondition (Offset)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (SRZ Druckdaten High Quality 2013 Offset, Ohne Farbkonvertierung, 13.11.2012, VIV)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


